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Aus dem Inhalt:
• Vertreterversammlung

der BGF

• Sicherer Umgang mit
Gefahrstoffen

• Gehörschutz

• Rettungswesten
einem Unfall stärker zu be-
rücksichtigen.

Informiert wurde außerdem
über den Stand der Struktur-
reform der gesetzlichen Un-
fallversicherung. Die von den
Berufsgenossenschaften vor-
geschlagene Reduzierung auf
neun gewerbliche Berufs-
genossenschaften mit bran-
chenspezifischer Orientierung
zeichnet sich ab. Die Ge-
spräche der BGF mit anderen
Unfallversicherungsträgern im
Verkehrsbereich entsprechen
dieser Zielrichtung. In diesem
Zusammenhang wurden die
Mitglieder der Selbstverwal-
tung über den Stand der 
Fusionsgespräche informiert
und erhielten einen Einblick in
die Struktur der See-BG, 
die in eine umfassende See-
Sozialversicherung eingebun-
den ist. Informationen zum
künftigen Lastenausgleich 
zwischen den gewerblichen
Berufsgenossenschaften und
zum Entwurf eines zweiten 
Mittelstandsentlastungsgesetzes
folgten.

Löschkran stürzte auf MS Ulrike
Kranführer wurde schwer verletzt

Mit dem Schrecken kamen
Schiffsführer und Besatzung
des Motorschiffs „Ulrike“ beim
Löschen einer Kohleladung im
Hafen Dortmund-Hardenberg
davon, als es zu einem Unfall
kam.

Gegen 10 Uhr am 23. April
2007 stürzte der Lade-/Lösch-

kran der Firma Rhenus, der
Kranführer war mit dem Lö-
schen der Fahrzeugladung
beschäftigt, in Richtung Ha-
fenbecken. 

Der Schiffsführer sah den
Kran kippen und brachte sich
in Sicherheit. Der Kranführer
fiel mit dem Führerhaus auf

die Luken, wurde von Teilen
des gestürzten Kranes einge-
klemmt.

Nach Entfernung des Kra-
nes fuhr das Schiff zur Scha-
densaufnahme und Reparatur
an eine Werft. Die Ursache für
den Sturz konnte noch nicht
geklärt werden.

Noch einmal unter Dampf
Das 8. Märkische Dampf-

spektakel hatte am 5. und 
6. Mai wieder zahlreiche Besu-
cher zum Ziegeleipark Milden-
berg bei Zehdenick gelockt.
Auch ein wahrhaftiger Damp-
fer mit Kohlefeuerung war in
Funktion zu bestaunen – das
heutige Fahrgastschiff „Nord-

stern“ der Familie Bischoff aus
Brandenburg. Übrigens ein
Mitgliedsunternehmen der
BGF. Ein Schiff so zu erhalten
und dazu auch noch eine 
aktuelle Verkehrszulassung als
Fahrgastschiff zu besitzen ist 
eine bemerkenswerte Leistung!
Egal ob Dampfschiff oder Stra-

ßenfahrzeug, ob Arbeitsma-
schine oder Miniaturmodell –
alle Besitzer konnten imposan-
te Anekdoten über Erhaltung
und Geschichte ihrer Dampf-
maschinen erzählen. Schön,
dass es solche Technik im 
Zeitalter von Computerspielen
noch gibt.

Schwerste Verletzungen trug der Kranführer bei diesem Unfall davon.

Am 16. Mai hat in München
die öffentliche Sitzung der
Vertreterversammlung der
BGF stattgefunden. Die Sit-
zungsteilnehmer erwartete ein
volles Programm. Um sie über
alle anstehenden Themen zu
informieren, begannen bereits
am 14. und 15. Mai Informa-
tionsveranstaltungen, an die
sich die Vorbesprechungen
zur Vertreterversammlung an-
schlossen.

Auf der Tagesordnung der
Vertreterversammlung stan-
den zunächst der Bericht zu
aktuellen Fragen in Gesetzge-
bung und Verwaltung und der
Bericht des Geschäftsbereichs
Prävention. Anschließend wur-
den dem Vorstand und der
Hauptgeschäftsführung für
die Jahresrechnung 2005 Ent-
lastung erteilt. Über die Ab-
wicklung des Haushaltsplanes
2006 wurde informiert. 

Weitere Tagesordnungs-
punkte waren die strukturelle
Neuordnung der Unfallver-
sicherungsträger und die Re-
form der gesetzlichen Unfall-

versicherung. Diese Tagesord-
nungspunkte waren auch 
Gegenstand der vorausge-
gangenen Informationsver-
anstaltungen. Dort erhielten
die Mitglieder der Selbstver-
waltung einen umfassenden
Einblick über den Ende April
vom Ministerium für Arbeit
und Soziales vorgelegten Ent-
wurf zur Reform des Leistungs-
rechts. Grundsätzlich wurde
die Zielrichtung des Entwurfs
begrüßt, die berufliche Reha-
bilitation in allen Bereichen
auf die Aufrechterhaltung der
Teilhabe am Arbeitsleben aus-
zurichten. 

Eine Neuausrichtung ist
darüber hinaus für Renten-
leistungen vorgesehen. Die
Maßnahmen zur zielgenauen
Bemessung der Entschädi-
gungsleistungen sehen eine
Stärkung des berufsgenossen-
schaftlichen Grundsatzes „Re-
habilitation vor Rente“ vor.
Weitere Ziele sind, die spezifi-
sche Situation Schwerverletz-
ter zu verbessern und das er-
zielbare Einkommen nach

Die „Nordstern“ beim Dampfspektakel.

Beitrag bei der
BGF bleibt stabil

Mitte April hat die Berufsge-
nossenschaft für Fahrzeughal-
tungen die Beitragsbescheide
für 2006 verschickt. Erfreulich
für die Beitragszahler: Der
Vorstand konnte den Beitrags-
fuß unverändert auf 3,05 fest-
setzen. Der Beitragsfuß ist
Grundlage für die Beitragsbe-
rechnung. Er bleibt nun schon
im dritten Jahr stabil. Den Aus-
schlag für diese Entwicklung
hat das solide Entgeltvolumen,
das die Unternehmen an die
BGF gemeldet haben, gege-
ben. 

Der Beitrag eines Unterneh-
mens an die BGF bestimmt
sich nach dem jeweiligen Un-
fallrisiko, der Höhe der Ver-
sicherungssumme der Unter-
nehmerversicherung und der
Höhe der gezahlten Entgelte
sowie dem Beitragsfuß. Die
Formel zur Errechnung des Bei-
trages lautet: Versicherungs-
summe/Entgelt x Gefahrklasse
x Beitragsfuß : 1000 = Beitrag.

Bei Fragen zu Ihrem Bei-
tragsbescheid rufen Sie bitte
die für Sie zuständigen Mitar-
beiter/innen in der Mitglieder-
abteilung in Hamburg an
oder schreiben Sie an die BGF,
Mitgliederabteilung, 22757
Hamburg.

Information zur Neuordnung
der Unfallversicherung
Vertreterversammlung der BGF

Wo uns der Schuh drückt

Hilfestellung der BGF 
zu wenig genutzt

Für den Arbeitsschutz ist der
Unternehmer verantwortlich.
Kommt er dieser Verantwor-
tung nicht nach, dann können
die Folgen erheblich sein. Wer
hier seine „Hausaufgaben“
nicht gemacht hat, kann sich
leicht dem Vorwurf der Fahr-
lässigkeit oder gar der groben
Fahrlässigkeit ausgesetzt se-
hen. Um wie viel mehr erst,
wenn es wirklich zu einem Un-
fall mit schweren Verletzungen
für den Betroffenen oder gar
mit tödlichem Ausgang ge-
kommen ist. Die zuständige
Staatsanwaltschaft wird dann
mit Sicherheit prüfen, ob die
erforderlichen Gefährdungs-
beurteilungen vollständig ge-
macht wurden; ob die Arbei-
ten, die zum Unfall geführt
haben, erfasst wurden. 

Als Hilfe, insbesondere für
Kleinbetriebe, hat bereits die
BSBG entsprechende Sicher-
heits-Checks für die verschie-
denen Schiffstypen wie TMS,
GMS, FGS sowie für Büroar-
beitsplätze und Gastronomie
an Bord herausgegeben. 
Unter der Flagge der BGF

Seit mehr als zehn Jahren sind Unternehmer nach dem Ar-
beitsschutzgesetz verpflichtet, an allen Arbeitsplätzen eine
Beurteilung der Gefährdung vorzunehmen und diese ab einer
bestimmten Betriebsgröße auch zu dokumentieren. In vielen
größeren Betrieben ist diese Verpflichtung erfüllt, aber viele
Kleinunternehmer haben es bisher versäumt, die Gefähr-
dungsbeurteilung zu erstellen. Dabei kann das Fehlen drasti-
sche Folgen haben. So können nach den Bußgeld- und Straf-
vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes sehr hohe Geldbußen
verhängt werden. Denkbar ist auch eine Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr, wenn durch vorsätzliche Handlung Leben oder
Gesundheit eines Beschäftigten gefährdet wird.

wurden diese weiter ergänzt,
wie z.B. mit dem Sicherheits-
Check für Containerumschlag
und der „Handlungshilfe zur
Beurteilung der Arbeitsbedin-
gungen in Kleinstunterneh-
men“. Leider werden sie aber
gerade bei den Kleinstunter-
nehmen nicht ausreichend
wahrgenommen und auch
nicht immer als Hilfestellung
gesehen. Oft wird in diesem
Zusammenhang über eine
weitere Zunahme an Büro-
kratie geschimpft. Genau 
das wollen weder die Sicher-
heits-Checks noch die Hand-
lungshilfen und Unterlagen
sein. Die BGF will damit 
eine Hilfestellung für eine 
unternehmerische und auch
menschliche Verpflichtung bie-
ten und ihre Mitgliedsunter-
nehmen bei der Erfüllung ei-
ner staatlichen Verpflichtung
unterstützen. Schließlich will
niemand vom Staatsanwalt
oder den Angehörigen eines
Verunglückten gefragt wer-
den, warum er seiner Ver-
pflichtung nicht nachgekom-
men ist. 

Wettbewerb: Sicherer Landsteg
Die Bemühungen um die

Verbesserung der Landgangs-
möglichkeit zwischen Binnen-
schiff und Landanlage dauern
seit Jahren an. Auch der norm-
gerechte Landsteg ist leider
nicht an allen Liegestellen auf-
grund der dortigen Verhältnis-
se einsetzbar. Der Unteraus-
schuss Binnenschifffahrt sucht

deshalb schon länger nach ei-
ner Lösung. 

In diesem Rahmen wurde im
Fahrensmann 4/06 ein Wett-
bewerb ausgelobt mit dem
Ziel, aus dem Bereich der Fah-
rensleute Vorschläge zu erhal-
ten für neue und innovative 
sichere Konstruktionen. Gerne
hätten wir uns mehr Resonanz

erwünscht und würden Ihnen
hier schon jetzt eine Lösung
vorstellen wollen. Aber die Be-
wertung soll gemeinsam mit
dem Unterausschuss Binnen-
schifffahrt der Selbstverwal-
tung erfolgen. Dieser Aus-
schuss tagt im Herbst wieder,
dann wird der Fahrensmann
Ergebnisse vorstellen.
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Hallo
Fahrensleute! Einander verstehen 

ist wichtig
Viele Ehepaare, so liest

man in Zeitungsberichten,
unterhalten sich nur wenige
Minuten am Tag. Auch ge-
meinsam eingenommene
Mahlzeiten werden in den
Familien immer seltener. Es
ist zunehmend keine Selten-
heit, dass die einzelnen 
Familienmitglieder sich am
Kühlschrank bedienen und
dann vor dem Fernseher
oder Computer verschwin-
den. Sicher, unterschiedliche
Arbeits- und Schulzeiten er-
schweren die Gemeinsam-
keit, aber für Gespräche
gibt es kaum Ersatz. Und 
eine gemeinsam eingenom-
mene Mahlzeit, bei der man
sich angeregt unterhält,
gehört für mich eindeutig zu
den angenehmen Dingen
des Lebens. Ganz nebenbei
erfährt man, wie es dem an-
deren geht, was er gerade
erlebt hat und man kann
gemeinsame Dinge be- und
absprechen.

Dies ist auch an Bord
wichtig. Ähnlich wie in der
Familie leben auch hier 
wenige Menschen auf ei-
nem relativ engen Raum
miteinander und sind auf-
einander angewiesen. Ich
habe das Gefühl, ähnlich
wie in vielen Familien, wer-
den auch an Bord die ge-
meinsamen Mahlzeiten und
die Gespräche immer selte-
ner. Vielfach wirtschaftet je-
der in seiner Wohnung für
sich, verpflegt sich selbst
und abends zieht sich jeder
in seine „vier Wände“ zu-
rück. O.K. höre ich viele sa-
gen, die Gemeinschaft an
Bord ist eine Zweckgemein-
schaft, da muss ich mich
nicht mit jedem verstehen
und abends will ich meine
Ruhe haben. 

Vor dem eigenen Fern-
sehprogramm muss ich mich

mit niemand abstimmen, so
wird Streit vermieden. Das
mag ja stimmen, aber nicht
nur der Streit wird vermieden,
sondern auch die positiven
Aspekte eines Gespräches
bleiben aus. Einsamkeit, feh-
lendes Verständnis und evtl.
der häufigere Griff zum See-
lentröster aus der Flasche kön-
nen die Folgen sein.

Bei einigen Gruppen hat
man das Gefühl, das Ge-
spräch bleibt aus, weil man
keine gemeinsame Sprache
mehr spricht. Und das meine
ich jetzt im doppelten Sinne.
Gerade zwischen Älteren und
Jüngeren gibt es oft nur we-
nige Gemeinsamkeiten. Der
Musikgeschmack ist ein ande-
rer, die Freizeitaktivitäten sind
verschieden, die Hobbys des
Kollegen interessieren nicht,
und man hat keine Gemein-
samkeiten miteinander. Bei
anderen kommt hinzu, dass
man unterschiedliche Mutter-
sprachen spricht und sich des-
halb gar nicht ausreichend un-
terhalten kann. 

Wenn dies der Fall ist, dann
kann es nicht nur Probleme im
zwischenmenschlichen Bereich
geben, sondern auch hand-
feste Sicherheitsprobleme.
Und das darf wirklich nicht
sein. Wenn der Matrose oder
Decksmann die Anweisungen

nicht versteht, wenn er nicht
verstehen kann, was man
ihm an Aufgaben übertra-
gen und worauf er dabei zu
achten hat, wenn er sich
über Funk nicht zu verstän-
digen weiß, weil er der
Sprachen nicht mächtig ist,
dann kann dies schwerwie-
gende Folgen für alle an
Bord haben. 

Hier ist der Arbeitgeber
gefordert. Man muss dazu
nicht gleich einen Volks-
hochschulkurs besuchen. In-
zwischen gibt es für Sprach-
kurse auch moderne
Medien: Computerkurse,
CDs oder Videos mit den
nötigsten Fremdworten kön-
nen ein Anfang sein. Und
wenn Sie unterweisen, dann
sollten Sie ebenfalls daran
denken, die Unterweisung
so anschaulich zu machen,
dass sie auch von allen an
Bord verstanden wird. Und
wenn Sie sich nicht sicher
sind, dann fragen Sie eben
nach. Auch bei den Unter-
weisungsthemen gibt es
heutzutage viele Hilfsmittel,
um sie weiterzugeben. 

Einander verstehen heißt
mehr, als die Worte erken-
nen, verstehen heißt auch
gemeinsam etwas wollen,
Verständnis für den anderen
haben. Der Chef für die Mit-
arbeiter und die Mitarbeiter
für die Anliegen der Firma.
Dann schleicht sich auch
nicht so schnell Frust ein, aus
dem wiederum handfeste
Probleme entstehen können. 

Und vielleicht ergeben
sich aus den Gesprächen
über die Arbeit auch An-
knüpfungspunkte für per-
sönliche Themen. 

Die Besatzung von WSP 3 mit dem geretteten Skipper.

Am 23. Mai 2007 fiel der
58-jährige Skipper der 9 m-
Yacht „Helga“ bewusstlos und
ohne Rettungsweste bei Köln
in den Rhein. Der Dienstgrup-
penleiter des in unmittelbarer
Nähe fahrenden Wasser-
schutzpolizeibootes „WSP 3“
sprang mit angelegter Ret-
tungsweste hinterher, erfasste
den Mann und zog ihn ans
rettende Ufer. Von dort kam er
nach notärztlicher Versorgung
ins Krankenhaus.

Der Skipper hatte Maschi-
nenprobleme mit seinem Fahr-
zeug und wollte das Boot an
einem Steiger festmachen.
Beim Übersteigen stolperte er
und schlug mit dem Gesicht
auf. Er verlor das Bewusstsein
und fiel direkt außenbords
zwischen Schiff und Steiger. Al-
les ging so schnell, dass der

Rudergänger und die eben-
falls an Bord befindliche 
Ehefrau des Eigners überhaupt
nicht reagieren konnten. Die
Besatzung des in der Nähe
fahrenden WSP-Bootes hat
den Vorgang beobachtet und
reagierte schnell und lebens-
rettend. 

Der Mann hatte also sehr
viel Glück im Unglück. Seine
Chancen ohne Rettungsweste
diesen Unfall zu überleben,
wären nicht sehr groß gewe-
sen. Die Lunge hatte schon
Wasser aufgenommen.

Nach erfolgter Genesung
suchte der Skipper die Besat-
zung des WSP-Bootes auf und
bedankte sich aufrichtig für
die Lebensrettung. Er teilte mit,
dass er und auch Besatzungen
anderer Boote aus seinem
Umkreis sich umgehend Ret-

tungswesten besorgt haben
und diese auch tragen werden.

Die BGF nimmt das erneut
zum Anlass, auch die „Profis“
auf dem Wasser, also die Bin-
nenschiffer an die Gefährlich-
keit des Berufes zu erinnern.
Die Situation, in die der Sport-
bootschiffer geraten ist, kann
jederzeit auch auf einem
Tank-, Gütermotor- oder Fahr-
gastschiff vorkommen: Stol-
pern – Bewusstlosigkeit – Sturz
ins Wasser! Ohne Rettungs-
weste endet so etwas tödlich,
es sei denn, man hat Glück
und die WSP ist in der Nähe.

Die Wasserschutzpolizei rät
dringend allen Wassersport-
lern und natürlich allen Bin-
nenschiffern auf dem Rhein:
Tragen Sie Rettungswesten,
Sie haben nur dieses eine
Leben!

Polizist rettet Skipper vor
dem Ertrinken
Ohne Rettungsweste gestürzt

„Bellevue“ – so heißt das
jüngste Schiff der Reederei
Bruno Winkler. Es wurde am
20. April feierlich von Alexan-
der Winkler mit den Worten 
„ . . . und immer eine Handbreit
Wasser unter’m Kiel“ auf den
Namen BELLEVUE getauft.
Dieses sehr luxuriös ausgestat-
tete Fahrgastschiff wurde
nach genauen Vorgaben der
Familie Winkler in enger Zu-

sammenarbeit mit der Lux-
Werft konzipiert und in sechs-
monatiger Fertigungszeit ge-
baut. Eingesetzt wird es auf
Spree und Havel.

Das Schiff ist 39 Meter lang
und 8,20 Meter breit. Auf dem
Oberdeck können bis zu 220
Personen sitzen; im exklusiven
Salon ist je nach Kunden-
wunsch die Anordnung der
Bestuhlung mit und ohne 

Büffet variabel möglich. In 
der Standardbestuhlung – nur
mit Sitzreihen – ist für maximal
133 Personen Platz. 

Die gesamte Innenaus-
stattung strahlt Eleganz und
schiffbauliches Know-how aus. 

Angetrieben wird die 
„Bellevue“ von einem MAN
Typ 2866 LXE 40 mit einer 
Leistung von 190 kW bei 1.800
Upm. 

Rundfahrten mit der „Bellevue“
Reederei Winkler stellt Fahrgastschiff in Dienst

Alexander Winkler, das jüngste Mitglied der Familie Winkler, bei der Schiffstaufe.

Neue Wege – der
Umwelt zuliebe 

Im Rahmen des Life-Projek-
tes der Europäischen Union
verfolgt die ATG Alster-Touristik
GmbH gemeinsam mit Proton
Motor und sieben weiteren
Partnern das ehrgeizige Ziel,
das weltweit erste wasserstoff-
getriebene Fahrgastschiff mit
Brennstoffzellen auf den Ge-
wässern Hamburgs in Betrieb
nehmen zu können. Bei dem
sogenannten Zem-Ship (Zero-
Emission-Ship) handelt es sich
um einen Schiffsneubau für ca.
100 Personen.

Altbewährtes auf der einen
Seite bedeutet bei diesem
Fahrzeug aber nicht, dass Alt-
bewährtes auch im Inneren
zum Vorschein kommt. Nein, im
Gegenteil, hier hat man nach
neuen, sauberen Lösungen ge-
sucht und auch gefunden. Als
Hauptantrieb ist ein sogenann-
ter Hybrid-Antrieb (Brennstoff-
zellen und Batterien) mit einer
maximalen elektrischen Leis-
tung von ca. 100 kW vorgese-
hen. Und so funktioniert dieser
Antrieb in Kürze. Der an Bord
in Druckflaschen mitgeführte
Wasserstoff sowie Luft wird in
die Brennstoffzellen einge-
speist. In diesen wird dann aus
den zugeführten Medien elek-
trische Energie und Wasser. Die
gewonnene elektrische Energie
dient der Versorgung des Fahr-
motors, des Bugstrahlruders
sowie der sonstigen Verbrau-
cher im Bordnetz. Nicht be-
nötigte Energie wird in die 
mitgeführten Batterien geleitet.
Die Daten: Länge: ca. 25,50 m,
Breite: ca. 5,20 m, Tiefgang
bel.: max. 1,30 m, Fahrgäste:
100.

Im § 15.15 Nr. 5 der Rhein-
SchUO wird für kleinere Fahr-
gastschiffe ein alternatives Ret-
tungssystem zum Beiboot be-
schrieben. Dieses System wird
seit ca. drei Jahren auf den Bo-
densee-Fähren der Stadtwerke
Konstanz eingesetzt. 

Das Rettungssystem besteht
aus einer Rettungstrage, moto-
risch und handbetriebene Da-
vids mit einer Traglast von 300
kg und Pforten in der Schanz.
Damit können über Bord ge-
gangene Passagiere innerhalb
von max. 5 Minuten nach der
Alarmierung gerettet werden.
Obwohl die Fahrzeuge nicht
als „kleine“ Fahrgastschiffe
bezeichnet werden können,
sind die Randbedingungen für
dieses Rettungssystem ideal.  
• Es gibt eine feste Fährroute

die kaum von anderen Fahr-
zeugen gekreuzt wird.

• Die Sichtbedingungen sind
gut.

Rettung nach 
fünf Minuten
• Strömungsfreies Wasser.
• Sehr gute Stopp- und

Manövrierfähigkeit der
Fähren durch Voith-Antrie-
be und

• gut ausgebildete Besatzun-
gen durch jährliches Training.
Wenn ein Fahrgast über

Bord geht, kann über gut ver-

teilte Stationen die Besatzung
alarmiert  werden. Nach der
Alarmierung wird ein Ret-
tungsring geworfen, die Fähre
gestoppt (Stoppweg = Schiffs-
länge) und der im Wasser
schwimmende Passagier an-
gesteuert. Die Deckbesatzung
bereitet die Rettungstrage vor
und klinkt sie an den David.
Die Rettungstrage wird über
Bord geschwenkt, die Pforte in

Lage unter dem
Passagier
der Schanz geöffnet und eine
Außenbordtreppe mit Platt-
form eingehängt. Ist der
schwimmende Passagier er-
reicht wird die Rettungstrage
zu Wasser gelassen und unter
diesen gezogen. Ein Besat-
zungsmitglied, mit Rettungs-
weste und Absturzsicherung,
steigt für mögliche Hilfe-
stellungen auf die Außenbord-
treppe. 

Ist der Passagier aufgenom-
men, wird die Rettungstrage
angehoben und an Deck ge-
bracht. Bei dem gesamten Ret-
tungsvorgang bleibt die
Schiffsführung über Funk im
Kontakt mit der Deckbesat-
zung.

Bisher hat sich das Rettungs-
system bei allen angekündig-
ten und nicht angekündigten
Übungen bestens bewährt. 

Bergung mit der
Rettungstrage
Eine Alternative zum Beiboot



Der Fahrensmann 2/2007Seite 3

Gefahrstoffe in sichere Hände

Gefahrstoffe
im Alltag

Beurteilung der
Gefährdung

Beschäftigte
informieren

Auf Binnenschiffen gehört
der Einsatz von Gefahrstoffen
zum alltäglichen Arbeitsab-
lauf. Ob bei Reparaturar-
beiten, Instandhaltungsarbei-
ten oder Reinigungsarbeiten
im Maschinenraum, an Deck,
im Laderaumbereich oder an
welchen Stellen an Bord auch
immer, Gefahrstoffe begeg-
nen uns überall und werden
zudem in großen Mengen von
Binnenschiffen transportiert.

Der sichere Umgang mit
Gefahrstoffen und deren
Transport in der Binnenschiff-
fahrt wird in Deutschland
durch die Gefahrstoffverord-
nung und die GGVBinsch mit
dem ADNR geregelt. 

Das Hauptaugenmerk beim
Transport von Gefahrstoffen
liegt auf dem Schutz der Um-
welt. Gefahrstoffe oder ge-
fährliche Güter werden auf-
grund eines gestiegenen
Umweltbewusstseins künftig
zunehmend in Doppelhüllen-
schiffen transportiert.

Etwas anders verhält es 
sich mit dem reinen Umgang
von Gefahrstoffen. Sicherlich
wird in den Verordnungen die 
Belastung für die Umwelt
berücksichtigt, aber hier ist
vorrangig der Schutz der Ar-
beitnehmer gefragt. 

Durch die Gefahrstoffver-
ordnung hat der Unterneh-
mer, wenn mit Gefahrstoffen
bzw. mit deren Entstehung
oder mit deren Freisetzung
während der Arbeit im Betrieb

zu rechnen ist, die Verpflich-
tung zur Ermittlung der Ge-
fährdung und zur Durch-
führung von erforderlichen
Arbeitsschutzmaßnahmen. Al-
le denkbaren Gefahren, die
durch den Umgang mit Ge-
fahrstoffen im Betrieb die Ge-
sundheit bzw. die Sicherheit
der Arbeitnehmer gefährden
könnten, sind in dieser Ge-
fährdungsbeurteilung zu be-
trachten und zu beurteilen. Um
dieser Forderung nachkom-
men zu können, muss natürlich
zunächst vom Unternehmer
ein Gefahrstoffkataster erstellt
werden. Hierin werden sämtli-
che an Bord zu Betriebs-
zwecken vorgehaltenen Ge-
fahrstoffe aufgelistet. 

Anhand dieses Gefahrstoff-
verzeichnisses sind nunmehr
die von den einzelnen Gefahr-
stoffen ausgehenden Gefähr-
dungen zu beurteilen:
1. gefährliche Eigenschaften
2. Informationen des Herstel-

lers (Sicherheitsdatenblatt)
3. Ausmaß, Art und Dauer der

Exposition unter Berücksich-
tigung der Aufnahmewege

4. physikalisch-chemische
Wirkungen

5. Möglichkeit einer Substitu-
tion (Verwendung einer we-
niger gef. Zubereitung)

6. Arbeitsbedingungen und
Verfahren, einschließlich
der Arbeitsmittel und der
Gefahrstoffmenge

7. Arbeitsplatzgrenzwerte und
biologische Grenzwerte

8. Wirksamkeit der getroffe-
nen oder zu treffenden
Schutzmaßnahmen

9. Schlussfolgerungen aus
durchgeführten arbeitsme-
dizinischen Vorsorgeunter-
suchungen.
Das Ergebnis der Gefähr-

dungsbeurteilung bestimmt
die Maßnahmen, die an Bord
ergriffen werden müssen, da-
mit der Umgang mit Gefahr-
stoffen möglichst sicher ist.
Wie bei anderen Gefährdun-
gen auch, sind zunächst tech-
nische Maßnahmen zu ergrei-
fen. Wo technische Maßnah-
men nicht ausreichen oder
nicht möglich sind, sind orga-
nisatorische Maßnahmen zu
ergreifen. Als letztes Mittel
bleiben dann noch persönli-
che Schutzmaßnahmen. Sie
hängen jeweils ab von der
Gefahr, die vom jeweiligen
Stoff ausgeht. Bei Stoffen zum
Beispiel, die über die Haut auf-
genommen werden können,
sind die richtigen Schutzhand-
schuhe notwendig. Je nach
Gefahrstoff können auch
Schutzanzüge erforderlich
sein. Werden Gefahrstoffe in
die Luft am Arbeitsplatz frei-
gesetzt und werden dabei 
bestimmte Grenzwerte über-
schritten, kann auch Atem-
schutz notwendig sein. Je nach
Gefahrstoff kann dies z.B. eine
einfache Staubschutzmaske
sein, die nach der Arbeit ent-
sorgt wird, aber auch eine
Vollschutzmaske mit einem
auswechselbaren Atemschutz-
filter. Das Tragen von Atem-
schutzgeräten belastet den
Körper stark. Beschäftigte, die
dazu eingesetzt werden, un-
terliegen einer besonderen
arbeitsmedizinischen Über-
wachung, mit der festgestellt
werden soll, ob sie den Belas-
tungen gewachsen sind.

Wie auch immer die Schutz-
maßnahmen aussehen, sie
sind den Beschäftigten mitzu-
teilen, damit diese wissen, was
sie beim Umgang mit Gefahr-
stoffen beachten müssen. Das
Mittel der Wahl sind hier die
Betriebsanweisung und die
Unterweisung. Betriebsanwei-
sungen sind schriftliche An-
ordnungen des Unternehmers
an die Beschäftigten. In einer

Betriebsanweisung müssen
die beim Umgang mit Gefahr-
stoffen auftretenden Gefahren
für Mensch und Umwelt ar-
beitsbereichs- und stoffbezo-
gen beschrieben sowie die er-
forderliche Schutzmaßnahmen
und Verhaltensregeln festge-
schrieben werden. Es reicht
nicht aus, diese dann aus-
zuhängen, sondern wer mit
Gefahrstoffen umgeht, muss
anhand der Betriebsanwei-
sung auch unterwiesen wer-
den.

Einige Hinweise zum Um-
gang mit Gefahrstoffen

Wer Gefahrstoffe an Bord
verwendet, der muss sich zu-
nächst Gedanken machen, wo
er sie an Bord unterbringt.
Gemäß RheinSchUO § 11.13
müssen Gefahrstoffe in einem
geeigneten Schrank, der sich
für den jeweiligen Stoff eignet,
an Deck untergebracht wer-
den. Der Behälter sollte mög-

lichst aus Stahl gefertigt sein
und Belüftungsmöglichkeiten
aufweisen. Er ist an Bord so
unterzubringen, dass austre-
tende Dämpfe nicht zu einer
Gefährdung werden können.
Innerhalb des Behälters ist es
am sinnvollsten, die Gefahr-
stoffe in ihren Original-
gefäßen zu belassen. Diese
müssen auf jeden Fall ge-
kennzeichnet sein. Werden
Teilmengen in kleinere Ge-
fäße umgefüllt, müssen diese
ebenfalls geeignet sein und
entsprechend gekennzeichnet
werden. Gefahrstoffe niemals
in Getränkeflaschen, Marme-
ladengläser oder sonstige
Behältnisse für Lebensmittel
umfüllen. Die Gefahr des Ver-
wechselns ist zu groß. 

Nach Gebrauch müssen
Gefahrstoffe, zum Beispiel
eingetrocknete Farben oder
andere Reste sachgerecht ent-
sorgt werden. Für die Zwi-

schenlagerung, bis eine ge-
eignete Entsorgungsstelle ge-
funden ist, gelten die Anforde-
rungen an die Lagerung. In
Betrieben, in denen größere
Mengen anfallen sind dafür
sogenannte IBCs (Intermedia-
te Bulk Container – Container
für die Zwischenlagerung)
vorzusehen. 

Die Entsorgung von umwelt-
gefährdenden Stoffen ist von
Bundesland zu Bundesland
unterschiedlich geregelt. So
gibt es Kommunen, in denen
die Abgabe an Recyclinghö-
fen oder an Schadstoffmobi-
len möglich ist. Zukünftig ist
ein Übereinkommen der ZKR
über die Sammlung, Abgabe
und Annahme von Abfällen in
der Rhein- und Binnenschiff-
fahrt vorgesehen, in dem sich
die Vertragsstaaten verpflich-
ten, ein ausreichend dichtes
Netz von Annahmestellen für
Gefahrstoffe einzurichten.

Alltag auf vielen Schiffen: Statt wie gefordert an Deck sind die Farben
unter Deck untergebracht.

Gefahrstoffbehälter sind zu kennzeichnen.

Bei arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen nach der Gefahrstoff-
verordnung wird – wie hier beim ASD in Duisburg – in vielen Fällen auch
eine Blutuntersuchung vorgenommen.

In verschiedenen Ausgaben
des Fahrensmannes haben wir
bereits über Änderungen der
Gefahrstoffverordnung be-
richtet. Aber gerade im Hin-
blick auf die Arbeitsmedizini-
sche Vorsorge gibt es noch
immer Informationsbedarf.
Denn seit Inkrafttreten der
neuen Gefahrstoffverordnung
sind alle Bestimmungen in 
der UVV „Arbeitsmedizinische
Vorsorge“ (BGV A 4), die sich
auf die Vorsorgeuntersuchun-
gen von Personen, die Um-
gang mit Gefahrstoffen haben
beziehen, hinfällig geworden.
Dieser Themenbereich wird
jetzt in der Gefahrstoffverord-
nung geregelt – und es ist vie-
les anders als früher.

In den Paragrafen 15 und 16
sowie im Anhang V der Ge-
fahrstoffverordnung ist nun-
mehr alles zu finden, was 
bezüglich der Arbeitsmedizini-
schen Vorsorge beachtet wer-
den muss. Neu ist z.B., dass

jetzt unterschieden wird zwi-
schen Angebotsuntersuchun-
gen und Pflichtuntersuchungen.

Angebotsuntersuchungen
muss der Unternehmer seinen
Beschäftigten anbieten beim
Umgang mit bestimmten Stof-
fen, auch wenn deren Grenz-
werte nicht überschritten wer-
den, oder wenn bestimmte
Tätigkeiten ausgeführt werden.
Darunter fallen z.B. der Um-
gang mit Benzol, Styrol, Toluol,
Xylol, Methanol oder Vinyl-
chlorid, aber auch der Kontakt
zu Schweißrauchen und Ge-
treide-/Futtermittelstäuben. Der
Beschäftigte braucht die Unter-
suchungen nicht wahrzuneh-
men, er darf trotzdem weiter-
beschäftigt werden.

Anders ist das bei den
Pflichtuntersuchungen. Diese
sind vom Arbeitgeber zu ver-
anlassen, wenn bei den o.g.
Stoffen nicht sicher ist, ob die
jeweiligen Grenzwerte einge-
halten werden oder – bei 

Stoffen, die über die Haut auf-
genommen werden (hautre-
sorptive Stoffe), wenn zu ihnen
direkter Hautkontakt besteht.
Dann ist die durchgeführte ar-
beitsmedizinische Untersu-
chung Voraussetzung für eine
Weiterbeschäftigung an dem
betroffenen Arbeitsplatz.

Arbeitsmedizinische Vorsor-
geuntersuchungen ersetzen
nicht andere technische oder
organisatorische Schutzmaß-
nahmen. Der Umfang der ar-
beitsmedizinischen Untersu-
chungen ist erweitert worden:
nicht nur Erstuntersuchungen
zu Beginn der gefährdenden
Tätigkeit und Nachuntersu-
chungen in gewissen Zeitab-
ständen stehen – wie bisher –
auf dem Programm. Bei
Pflichtversicherungen ist eine
Untersuchung auch zusätzlich
bei Beendigung der gefähr-
denden Tätigkeit notwendig.
Untersuchungen müssen auch
angeboten werden, wenn eine

Erkrankung eines Beschäftig-
ten auf seine Tätigkeit zurück-
zuführen ist, und zwar dem Er-
krankten selber und allen
anderen Beschäftigten, die mit
gleicher oder ähnlicher Arbeit
betraut waren.

Die Aufgaben des Arztes im
Zusammenhang mit arbeits-
medizinischen Vorsorgeunter-
suchungen sind umfangrei-
cher als bisher. Dazu gehören
– Begehung des Arbeitsplat-

zes durch den Arzt (oder
entsprechende Kenntnisse),

– Befragung und Untersu-
chung des Beschäftigten,

– Beurteilung seines Gesund-
heitszustandes,

– individuelle arbeitsmedizini-
sche Beratung,

– Dokumentation.
Die Gefahrstoffverordnung

enthält keine Fristen für 
die Zeitabstände bis zu den
nächsten Untersuchungen. Die-
se müssen vom Arzt individuell
festgelegt werden.

Vorsorge ist klar geregelt
Es gibt Angebots- und Pflichtuntersuchungen
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Steuerhauslift 
versagt
Zu weit ausgefahren – 
Steuerhaus umgekippt

Ende April ist auf der Do-
nau bei Linz auf dem GMS
„Herzog Tassilo“ das höhen-
verstellbare Steuerhaus mit ei-
nem Teil des Steuerhauslifts
über Bord gegangen. Der
Schiffsführer hatte aufgrund
von Störungen, die er vorher
im Betrieb festgestellt hatte,
versucht, den Fehler zu ermit-
teln und dafür den Steuer-
hauslift (13 m) komplett ausge-
fahren. Aus bisher nicht
bekannten Gründen drückte
das hydraulische Hubsystem
das Steuerhaus über die
Schachtführung hinaus. Durch
einen nachfolgenden Druck-
abfall sackte das Steuerhaus
mit dem zu weit ausgefahre-

nen Schacht ab; dieser setzte
auf. Dadurch kippte das 
Steuerhaus nach der Bb-Seite
in die Donau. Der Schiffsfüh-
rer kam dabei ums Leben.

Es ist nicht absehbar, ob
ähnliche Verkettungen un-
glücklicher Umstände auch auf
anderen Schiffen mit gleichen
oder ähnlichen Steuerhaus-
liften möglich sind. Als Prä-
ventivmaßnahme empfiehlt
die BGF dringend allen Unter-
nehmern, die ein Schiff mit
Steuerhauslift betreiben, die-
sen durch den Hersteller oder
einen anerkannten Sachver-
ständigen prüfen zu lassen
und bis dahin den Lift nicht bis
zum Ende auszufahren.

Im Beisein von mehr als 400
Gästen aus Wirtschaft, Politik
und Gesellschaft haben Bun-
desverkehrsminister Wolfgang
Tiefensee und der Magdebur-
ger Oberbürgermeister Lutz
Trümper am 16. Mai das tri-
modale Hanse-Terminal im
Güterverkehrszentrum „Han-
sehafen“ in Magdeburg-Ro-
thensee eingeweiht. Diese für
die Logistikdrehscheibe Sach-
sen-Anhalt und den Wirt-
schaftsstandort Magdeburg
so wichtige Infrastrukturmaß-
nahme wird ergänzt durch die
im Bau befindliche Niedrig-
wasserschleuse. Sie macht den
Hafen von dem schwanken-
den Wasserstand der Elbe un-
abhängig und garantiert ab
2010 den Benutzern des 
Hafens an 365 Tagen im Jahr
einen Schiffstiefgang von 
2,80 m durchgehend.

Knapp 40 ha Ansiedlungs-
fläche direkt am Wasser 
mit kürzesten Wegen zu den 

Autobahnen A 2 und A 14 und
einem direkten Bahnanschluss
erhöhen die Attraktivität
Magdeburgs für Investoren
und Ansiedler aus Europa
aber auch aus Übersee. Mit
Unterstützung der SALEG,
Magdeburg, als Projektsteue-
rer wurde das „Hanse-Termi-
nal“ in 30 Monaten errichtet.
Ein hochmoderner 50-t-Por-
talkran der Firma Kranbau
Köthen, ein Reachstacker 
als Flurförderfahrzeug und 
eine Gesamtfläche von rund
10.000 m2 erlauben eine jähr-
liche Umschlagkapazität bis
zu 33.000 TEU. Eine Schwer-
lastfläche für den Umschlag
von Teilen bis zu 500 t Eigen-
gewicht, eine BImSch-Geneh-
migung nach dem neuesten
Umweltstandard und die
Möglichkeit einer umweltge-
rechten Behandlung von Ge-
fahrgut-Containern runden
die Möglichkeiten des Termi-
nals ab.

Inklusive aller Ausrüstungs-
gegenstände, Straßenan-
schlüsse und Zufahrten, Bahn-
anschluss und Medienversor-
gung betragen die Investi-
tionskosten rund 12,5 Mio €,
von denen der Bund 80 % mit
Fördermitteln aus einem spe-
ziellen Programm getragen
hat. Die restlichen 20 % wer-
den über ein zinsloses Darle-
hen, das von der Magdebur-
ger Hafen GmbH zu tilgen ist,
finanziert.

Die hinter der Spundwand
bzw. dem Hanse-Terminal lie-
genden knapp 40 ha Ansied-
lungsfläche stellen einen at-
traktiven Standort für Industrie
und Gewerbe mit hafenaffi-
nen Dienstleistungsanforde-
rungen dar. Bei der bis jetzt
bereits erfolgreichen Ver-
marktung dieser Flächen wer-
den Ansiedler bevorzugt, die
die vorhandene Trimodalität
für ihre logistischen Anforde-
rungen benötigen.

Neues Terminal im GVZ „Hanse-
hafen“ wird eingeweiht
Magdeburg: Umschlagseinrichtung ist trimodal

Der Umschlag im neuen Terminal kann laufen.

Das Wissenschaftsschiff – hier 2006 in Berlin – ist wieder unterwegs.

Mehr als 30 Städte entlang
deutscher Flüsse wird das 
Ausstellungsschiff von „Wis-
senschaft im Dialog“ 2007 be-
suchen. Im Mittelpunkt der
Ausstellung an Bord des Bin-
nenschiffs stehen die Themen
Sprache und Kommunikation.
Gezeigt werden die unter-
schiedlichen Formen und
Möglichkeiten von Sprache
auf der ganzen Welt, und was
beim Sprechen im Gehirn pas-
siert.

Die MS Wissenschaft starte-
te am 5. Juni in Hamburg und
beendet ihre Reise am 7. Okto-
ber in Passau. Zum ersten Mal
besucht das Ausstellungsschiff
von Wissenschaft im Dialog

vom 16. bis 24. Juni auch die
Kieler Woche. 

Der Tourplan: 12.-14.6.,
Rendsburg: Kreishafen Rends-
burg; 15.-27.6., Kiel: Anlege-
stelle am Aquarium/IFM Geo-
mar (Kiellinie); 30.6.-1.7.,
Wittenberge: Sportboothafen
„Nedwiganger“, Elbstraße; 2.-
4.7., Tangermünde: Liegestelle
am Bleichenberg; 5.-7.7., Mag-
deburg: Petriförder; 9.-12.7.,
Berlin: Schiffbauerdamm/
Nähe S-Bahnhof Friedrich-
straße; 13.-16.7., Potsdam: 
Lange Brücke im Bereich 
Havelhof/Friedrich-List-Straße;
17./18.7., Brandenburg/Havel:
Neustädtisches Wassertor; 21.-
23.7., Braunschweig: Braun-

schweig-Veltenhof, Hafen-
straße, Nähe Wasserschutz-
polizei; 24.-25.7., Hannover:
Mittellandkanal/Vahrenwalder
Str.; 27.-29.7., Münster: Hafen,
Pier-House; 31.7.-1.8., Dort-
mund: Stadthafen, Am 
alten Hafenamt.

Weiter geht es im August: 
3.-5. August, Oberhausen:
Kaisergarten; 6.-8.8., Duis-
burg: Innenhafen Duisburg

am Kultur- und Stadthistori-
schen Museum; 9.-12.8., Düs-
seldorf: Rheinterrassen, Theo-
dor-Heuss-Brücke, Anleger
Viking-River-Cruises; 13./14.8.,
Neuss: Neusser Hafen, Hafen-
becken 1; 15.-17.8., Köln: HGK
Landebrücke, Am Leystapel;
18./19.8., Bonn: Rheinprome-
nade, KD-Anleger; 20./21.8.,
Wesseling: Uferpromenade,
KD-Anleger.

Das Wissenschafts-
schiff kommt
Das Thema heißt 2007:
„Sprache ist mehr als Worte”

Stärkere Gehörschützer erforderlich
Die Grenzwerte sind gesenkt worden

Im Juni 2002 ist die Richtlinie
2002/44 EG über Mindest-
vorschriften zum Schutz von
Sicherheit und Gesundheit der
Arbeitnehmer vor der Gefähr-
dung durch Physikalische Ein-
wirkungen (Vibration) verab-
schiedet und am 6. Juli 2002
veröffentlicht worden.

Im Februar 2003 wurde die
Richtlinie 2003/10 EG über
Mindestvorschriften zum
Schutz von Sicherheit und Ge-
sundheit der Arbeitnehmer
vor der Gefährdung durch
physikalische Einwirkungen
(Lärm) verabschiedet und ver-
öffentlicht.

Beide Richtlinien mussten
durch die Bundesrepublik
Deutschland in nationales
Recht umgesetzt werden. Dies
geschah jetzt durch eine „Ver-
ordnung zum Schutz der Be-
schäftigten vor Gefährdungen
durch Lärm und Vibrationen“
(Lärm- und Vibrations-Arbeits-
schutz-Verordnung) oder kurz
LärmVibrationsArbSchV.

Was folgt daraus für die
Unternehmer und die Be-
schäftigten in der Binnen-
schifffahrt? Viele Bedingun-
gen entsprechen unserer

bisherigen UVV „Lärm“ und
der alten EG-Richtlinie Lärm.
So ist weiterhin eine Gefähr-
dungsbeurteilung erforderlich.
Und immer muss man sich Ge-
danken machen, ob es auch
leisere Alternativen gibt.

Zum Beispiel soll ein neuer
Winkelschleifer gekauft wer-
den. Bei gleicher Leistung hat
der Typ A einen Schalldruck-
pegel von 95 dB (A) und der
Typ B einen von 99 dB (A). Hier
ist der leisere Winkelschleifer
Typ A zu kaufen. Die Schall-
druckpegel sind der Betriebs-
anleitung zu entnehmen. Hier
muss man ggf. den Verkäufer
bitten, die Verpackung zu öff-
nen.

Darüber hinaus ist das Er-
gebnis der Gefährdungsbeur-
teilung  zu dokumentieren, un-
abhängig von der Zahl der
Beschäftigten. Hierbei kann
sich der Unternehmer von sei-
ner Fachkraft für Arbeits-
sicherheit, dem Betriebsarzt
oder auch von seinem Techni-
schen Aufsichtsbeamten unter-
stützen lassen. Bestehende
Gefährdungsbeurteilungen
sind hinsichtlich der neuen
Verordnung zu überprüfen.

Neu festgelegt wurden die
Auslösewerte bei Lärm: Der
obere Auslösewert beträgt
LEx,8h = 85 dB (A); früher war
der entsprechende Grenzwert
der ortsbezogene Beurtei-
lungspegel LArd = 90 dB (A).
Der untere Auslösewert be-
trägt LEx,8h = 80 dB (A); früher
war der Grenzwert der orts-
bezogene Beurteilungspegel
LArd = 85 dB (A).

Durch die Herabsetzung
der Schallwerte besteht die
Möglichkeit, dass außer den
Maschinenräumen und Pum-
pen(motoren)räumen weitere
Bereiche des Schiffes zu Lärm-
bereichen werden, wie z.B.
der Bereich um den Abgas-
austritt. Hier wurden in der
Vergangenheit oft Werte über
80 dB (A), meistens auch über
85 dB (A) gemessen. Nur sel-
ten betrugen die Werte in die-
sem Bereich (Roof, Achter-
deck, Vordeck) um die Abgas-
austritte unter 80 dB (A). Bei
Arbeiten in dieser lauten Um-
gebung muss ab sofort geeig-
neter Gehörschutz verwendet
werden.

Gehörschutz ist geeignet,
wenn sichergestellt ist, dass

unter dem Gehörschutz (bei
Kapseln) oder hinter dem
Gehörschutz (bei Stöpseln)
der „maximal zulässige Expo-
sitionswert“ bei einem Tages-
Lärmexpositionspegel von 85
dB (A) bzw. Spitzenschall-
druckpegel von 137 dB (A)
nicht überschritten wird. Ziel
der Auswahl ist das Erreichen
eines Restschallpegels von 70
– 80 dB (A) unter dem Gehör-
schutz.

Geht man zum Beispiel da-
von aus, dass im Maschinen-
raum der Schallpegel 110 dB
(A) beträgt und der Lärmpegel
am Ohr nicht über 80 dB (A)
betragen sollte. Und berück-
sichtigt weiter, eine „Leckrate“
also quasi eine „Reserve“ von
5 dB (A), die durch Verrut-
schen, falsches Tragen des
Gehörschutzes, der Brillenbü-
gel oder eine entsprechende
Frisur herrühren können, dann
muss der auszuwählende
Kapselgehörschützer mindes-
tens 35 dB (A) betragen (110
dB (A) – 80 dB (A) + 5 dB (A) =
35 dB (A). 

Weitere ausführliche Infor-
mationen finden Sie im Inter-
net auf der Seite www.bg-

laerm.de mit Verlinkungen zu
den EG-Richtlinien, zur „Lärm-
und Vibrations-Arbeitsschutz-
verordnung“ vom März 2007
und zu Fachausschussinforma-
tionsblättern (FA-Informations-

blatt). Nr. 4, Betriebliche Um-
setzung der EG Richtlinie
„Lärm“; Nr. 13, „Auswahl/Be-
schaffung leiser Maschinen“;
Nr. 18 „Lärm-Stress“ am Ar-
beitsplatz und andere.

Ohren brauchen Schutz – gute Gehörschützer können das bieten.
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Keine Angst vor Erster Hilfe 
Tipps für das Verhalten am Unfallort

Praxistipp: 
Der Weg zu 
Internet-Infos
Erklärung der „Klicks“

Über vierhundert Tausend
Menschen wurden im vergan-
genen Jahr im Verkehr ver-
letzt. Die Notwendigkeit, Erste
Hilfe zu leisten, kann deshalb
auf jeden zukommen. Die
wichtigsten Hinweise sind: 
1. Absichern der Unfallstelle:

Rechts ranfahren. Warn-
blinkanlage einschalten.
Vorsichtig aussteigen, Über-
blick verschaffen, Unfallstel-
le absichern. Warndreieck
in mindestens 100 Metern
Entfernung vor dem Unfall-
ort aufstellen, auf Autobah-
nen noch weiter im Vorfeld.
Aufenthalt möglichst nur
hinter Schutzplanken oder
auf dem Seitenstreifenrand.

Absichern der 
Unfallstelle 

2. Die Polizei über Notruf 110/
112 verständigen. Auf Auto-
bahnen benutzen Sie (ohne
Mobiltelefon) eine der am
Seitenrand installierten Not-
rufsäulen. 

3. Bei Benachrichtigung der
Rettungsleitstelle die „fünf
W“ beantworten: Wo ist der
Notfallort? Was ist passiert?
Wie viele Verletzte gibt es?
Welche Art von Verletzun-
gen liegen vor? Warten auf
Rückfragen.

Nach Sicherung des Unfall-
ortes kümmern Sie sich zuerst
um die am schwersten Verletz-
ten und Bewusstlosen. Die
müssen zuerst zum Freihalten
der Atemwege (überlebens-
wichtig) in die stabile Seitenla-
ge gebracht werden. Erkenn-
bar starke Blutungen durch
Druckverband stillen. Bei
Schock des Verletzten (Haut-
blässe, Schweißbildung im Ge-
sicht, Frieren) muss dieser in
Schocklage (Kopf tief, Beine
hoch) gebracht werden.

Die beste Vorbereitung auf
Erste Hilfe ist: Kenntnisse auf-

frischen, Ausrüstung überprü-
fen: Verbandkasten und Warn-
dreieck, aber auch Taschen-
lampe, Warnkleidung, Feuer-
löscher und Abschleppseil.

Mit Ihrer Ersten Hilfe retten
Sie Verletzten das Leben. Han-

Versorgung der
Verletzten
deln Sie rasch, energisch, be-
ziehen Sie Anwesende in die
Aktion ein. Immer auf fließen-
den Verkehr und eigene Si-
cherheit achten.

Erste Hilfe rettet Leben.

Schreiben Sie sie auf eine
Postkarte und ab geht die Post,
denn dann haben Sie die
Chance zum

1. Preis: € 50,–
2.- 5. Preis je: € 25,–
Teilnahmeberechtigt an die-

sem Kreuzwort-Rätsel sind 
alle Mitglieder und Versicherte
der Berufsgenossenschaft für
Fahrzeughaltungen mit Aus-
nahme der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie der
Angehörigen. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.

Einsendungen unter ge-
nauer Absenderangabe ein-
schließlich der Angabe, auf
welchem Schiff und in welchem
Unternehmen der Absender
tätig ist, an die BGF, Abt. HV-T,
Redaktion Der Fahrensmann,
Postfach, 22757 Hamburg.

Einsendeschluss:
31. Juli 2007

Auflösung
aus Fahrensmann 1/2007:
KLAPPGELAENDER

Gewinner aus 1/2007
1. Preis € 50,–
Hans Schäfer
Sportbootschule „Leonberg“
71229 Leonberg

2. Preis € 25,–
Stefan H. Will
M/S „Maintrans 2“
97320 Albertshofen

3. Preis € 25,–
Kai Grahl
Fahrgastschiff „Käpp’n Braas“
18109 Rostock

4. Preis € 25,–
Jürgen Reich
„Dettmer Tank 81“
21481 Lauenburg

5. Preis € 25,–
Maren Lindner
Deutsche Binnenreederei AG
12627 Berlin

Die Buchstaben von 1– 9 ergeben die
gesuchte Lösung.

Starten Sie einfach mit der
Eingabe: www.bgf.de. Sobald
Sie auf der Startseite gelandet
sind, geht es so weiter:
Zunächst auf „Arbeitssicher-
heit und Gesundheitsschutz“,
dann auf „Binnenschifffahrt“,
danach in der oberen Leiste
auf „Service Download“
klicken.

Dort befindet sich eine 
Auflistung von Themen, die
die Möglichkeit zum Herunter-
laden von verschiedenen 
Dateien ermöglichen. Als ers-
ter Punkt sind dort „Unfall-
verhütungsvorschriften und
Checklisten“ zu sehen. Beim
Klick darauf wird in nebenste-
hendem Text die „Rechts-
grundlagen-Datenbank“ far-
big markiert aufgeführt. Von
dort führt der Weg zum „Kom-
pendium Arbeitsschutz“. Da-
rin befinden sich eine Menge
Vorschriften, die nach Be-
darf eingesehen werden kön-
nen. 

Unter den Unfallverhü-
tungsvorschriften sind die
Links zu den „Checklisten“ (sie
dienen zur Unterstützung der
Erstellung einer Gefährdungs-
beurteilung) aufgelistet.

Als nächster Punkt sind die
„Rettungswesten“ aufgeführt.

Dort befinden sich eine Liste
mit zugelassenen Rettungs-
westen, Prüflisten für verschie-
dene Modelle von Rettungs-
westen und andere nützliche
Informationen zum gleichen
Thema.

Unter den Rettungswesten
sind die „Beiboote“ platziert.
Eine Liste geprüfter Beiboote
kann bei der Suche nach 
dem passenden Beiboot und
damit bei der Kaufentschei-
dung helfen.

Im letzten Punkt „Sachver-
ständige“ werden die zurzeit
von der BGF anerkannten
Sachverständigen für die Prü-
fung von Flüssiggasanlagen
sowie Druckluftbehälter auf-
geführt.

Klickt man links am Rand
der Startseite auf den 
Text „Service/Downloads“,
erscheint ein neues Fenster auf
dem neben vielerlei Informa-
tionen zur BGF am linken
Rand der Weg zum „Fahrens-
mann online“ führt.

Auch wenn überall noch die
Binnenschifffahrts-Berufsge-
nossenschaft erwähnt wird,
wird die Aktualität der Inter-
netseiten für die Schifffahrt
auf dem letzten Stand ge-
halten. 

1. Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzseminare für Versicherte in der Binnenschifffahrt

Zielgruppe/Seminartitel Seminartermin Seminarort

Fachkräfte für Arbeitssicherheit

Fortbildungsseminar für Fachkräfte mit 15. 10. 07 – 17. 10. 07 Sellinghausen
abgeschlossener Berufsausbildung

Sicherheitsbeauftragte

Grundseminar für Sicherheitsbeauftragte 11. 02. 08 – 14. 02. 08 Sellinghausen

Fortbildungsseminar für Sicherheitsbeauftragte 22. 10. 07 – 24. 10. 07 Sellinghausen

Betriebsratsmitglieder

Fortbildungsseminar 26. 05. 08 – 28. 05. 08 Sellinghausen

Berufsanfänger/Auszubildende

Einführungsseminar für Berufsanfänger in der 03. 09. 07 – 14. 09. 07 Duisburg
Binnenschifffahrt 14. 01. 08 – 25. 01. 08 Duisburg

Fahrgastschiffer und Mitarbeiter in der Bordgastronomie

Fortbildungsseminar „Präventivmaßnahmen zur 13. 11. 07 – 14. 11. 07 Berlin
Verhütung von Notfällen“ 27. 11. 07 – 28. 11. 07 Bodensee

Mitarbeiter aus allen Bereichen der Binnenschifffahrt

Workshop Rettungsweste 03. 12. 07 – 05. 12. 07 Sellinghausen
03. 03. 08 – 05. 03. 08 Sellinghausen

Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Binnenschifffahrt 10. 03 08 – 13. 03. 08 Sellinghausen

2. Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzseminare für alle Gewerbezweige

Seminartitel Seminartermin Seminarort

Führungskräfteseminar
Gefährdungsbeurteilung – Betriebsanweisung – Unterweisung 08. 04. 08 – 10. 04 . 08 Bad Hersfeld

Kompetente Unterweisung durchführen 20. 11. 07 – 22. 11. 07 Bad Hersfeld
26. 02. 08 – 28. 02. 08 Bad Hersfeld

Gesundheitsbewusstes Verhalten fördern: 29. 10. 07 – 31. 10. 07 Bad Hersfeld
Stressbewältigung 05. 03. 08 – 07. 03. 08 Bad Hersfeld

Gesundheitsbewusstes Verhalten fördern: 24. 09. 07 – 26. 09. 07 Sellinghausen
Prävention Wirbelsäulenerkrankung 30. 06. 08 – 02. 07. 08 Sellinghausen

Grundlagen im betrieblichen Brandschutz 08. 10. 07 – 09. 10. 07 Duisburg
Prävention Wirbelsäulenerkrankung 07. 02. 08 – 08. 02. 08 Duisburg

Grundseminar für Atemschutzgeräteträger 05. 05. 08 – 07. 05. 08 Duisburg

Teilnahmeberechtigt sind
Versicherte und Unternehmer
der Mitgliedsbetriebe der Be-
rufsgenossenschaft für Fahr-
zeughaltungen.

Die Kosten der Semi-
nare einschließlich Anreise-,

Unterbringungs- und Ver-
pflegungskosten für die Teil-
nehmer trägt die Berufs-
genossenschaft für Fahrzeug-
haltungen, die Lohn- und 
Gehaltsfortzahlung der Arbeit-
geber. 

Alle Anmeldungen erbitten
wir schriftlich an die BGF, Re-
ferat Binnenschifffahrt, Post-
fach 210154, 47023 Duisburg,
Tel. (02 03) 29 52-112/153 oder
Fax (02 03) 29 52-135. E-Mail:
rwerk@bgf.de.

Seminare für Binnenschiffer
Weitere Seminare unter www.bgf.de

1 2 3 4 5
C

6 7 8 9

Das Internet wird für immer mehr Menschen zum wichtigen
Hilfsmittel bei der Informationsbeschaffung. Auch die Berufs-
genossenschaft für Fahrzeughaltungen (BGF) hat viele Infor-
mationen ins „Netz“ gestellt, die ansonsten umständlich per
Telefon angefordert und per Post versandt werden müssten.
Leider wird auch hier häufiger die Frage gestellt: „Wo finde
ich diese Sachen denn?“ Allen Interessierten sei gesagt: Auf
den Internet-Seiten der BGF finden Sie Informationen zu bin-
nenschifffahrtsspezifischen Themen. Wir zeigen Ihnen wo:
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Mitmachen und gewinnen
Wolfgang
Steinberg
gewählt

Der Vorstand der BGF hat in
seiner Sitzung am 28. März
2007 Wolfgang Steinberg als
Vertreter der Versicherten zu
seinem alternierenden Vorsit-
zenden gewählt. 

Steinberg war ab 1989 Mit-
glied der Vertreterversamm-
lung der BGF auf Versicher-
tenseite. 1993 wurde er Mit-
glied des Vorstandes, 2006
des geschäftsführenden Aus-
schusses des Vorstandes.

Außerdem hat er sich stets
in verschiedenen Ausschüssen
der Selbstverwaltungsorgane
engagiert. So ist er u.a. Vorsit-
zender der Arbeitssicherheits-
ausschüsse der BGF und Mit-
glied im Rentenausschuss der
Bezirksverwaltung Wuppertal.

Wolfgang Steinberg ist Kon-
zernbetriebsrat der Rethmann
AG & Co. KG.

Sein Kollege auf Arbeitge-
berseite bleibt Klaus Peter
Röskes. 

Binnenhäfen
auf Fachmesse
München

Mit einem großen Gemein-
schaftsstand will sich der 
Bundesverband Öffentlicher
Binnenhäfen (BÖB) auf der
Fachmesse  „transport logistic
2007“ im Juni in München
präsentieren. Informations-
schwerpunkt der 20 vertrete-
nen Mitgliedshäfen und des
„ShortSeashipping Inland Wa-
terway Promotion Centers“:
der Wert der Binnenhäfen 
innerhalb von Logistikketten.
BÖB-Geschäftsführer Karl
Michael Probst: „Es geht um
die Vermarktung des Systems
Wasserstraße.“ Binnenhäfen
seien zentrale Drehscheiben in
den Transportketten.



Der Fahrensmann 2/2007 Seite 6

lassungen – das reicht von
SOLAS bis zu ausgemuster-
ten Flugzeug-Rettungswesten
– als gleichwertig anerkannt
werden.

Hierzu kann nur gesagt
werden, dass eine inner-
europäische Regelung wie
das CE-Zeichen Vorrang hat
und auch nur die entspre-
chende vom Gesetzgeber
gewünschte Sicherheit bietet.

Eine etwa gleichwertige 
Sicherheit würde das „Steu-
errad“ der Marine-Ausrüs-
tungsrichtlinie geben. Aller-
dings ergibt sich durch den
Bezug auf SOLAS hier noch
eine unklare Rechtslage, auf-
grund der weltweit mögli-
chen Zulassung. Es stellt sich
hier besonders die Frage,
wie weit bereits früher inter-
national zugelassene SOLAS
Rettungswesten noch im
Markt verbleiben und weiter-
hin verkauft werden dürfen.
Eine dem CE-Zeichen ver-
gleichbare Prüfordnung wird
erst 2011 in Kraft treten. Ak-
zeptabel dagegen sind Pro-
dukte, die beide Zeichen 
(CE-Zeichen und Steuerrad)
tragen.

Um bei der Attestverlänge-
rung unliebsame Überra-
schungen zu vermeiden, 
sollten Sie auf die nach
RheinSchUO vorgeschriebe-
ne Kennzeichnung achten,
die Ihnen ja bereits von den
für die Besatzung vorge-
schriebenen Rettungswesten
bekannt ist.

Rettungswesten auf
Fahrgastschiffen
Europaweit kennzeichnen

Rettungsringe müssen
Norm entsprechen

Entsprechend den neuen
Regelungen der Kapitels 15
der RheinSchUO sind ab 
1. Januar 2007 für jeden an
Bord befindlichen Passagier
Einzelrettungsmittel an Bord
griffbereit vorzuhalten. Der 
§ 15.09 Nr. 4 verweist ein-
deutig auf Rettungswesten
gemäß EN 395 oder EN 396
bzw. zukünftig auf EN ISO
12402 Teil 4 und EN ISO
12402 Teil 3. (Die bisherigen
EN-Normen sind seit Januar
2007 von den neuen EN ISO
Normen abgelöst worden.)

Der Bezug hat folgenden
Hintergrund. Die Normen
basieren auf der Europäi-
schen Rechtssetzung bzw. der
jeweiligen nationalen Umset-
zung des Produktsicherheits-
gesetzes und der Richtlinie
für Persönliche Schutzausrüs-
tung. Damit ist sichergestellt,
dass die eingesetzten 
Rettungswesten CE-gekenn-
zeichnet und somit europa-
weit gleich sind. Sie sind ei-
ner Baumusterprüfung durch
eine von der EU-Kommission
notifizierten Prüfstelle unter-
worfen worden. Die Normen
erlauben verschiedene Bau-
formen wie z.B. Feststoff-
westen oder aufblasbare
Rettungswesten. Der Benut-
zer kann für seine Ein-
satzzwecke die passende
Auswahl treffen.

Es häufen sich inzwischen
Anfragen vornehmlich von
Schiffsausrüstern, wieso nicht
Rettungswesten anderer Zu-

den Anforderungen der See-
schifffahrt geprüft und ge-
kennzeichnet waren, obwohl
sie zusätzlich auch den An-
forderungen der EN 14144
entsprachen. Mittlerweile
werden Rettungsringe, wenn
sie normgerecht sind, von
den Herstellern auch mit der
Kennzeichnung EN 14144
versehen. Im Handel waren
aber noch viele Ringe ohne
diese Kennzeichnung. Des-
halb wurde die RheinSchUO
dahingehend geändert, dass
Rettungsringe entweder der
Europäischen Norm EN
14144 oder den Bedingungen
für die Seeschifffahrt (SO-
LAS) entsprechen müssen.
Beim Kauf neuer Ringe muss
darauf geachtet werden,
dass eine der beiden Kenn-
zeichnungen vorhanden ist.
Ältere an Bord befindliche
Ringe sollten daraufhin über-
prüft werden.

Rettungsringe gehören zu
den genormten Ausrüstungs-
gegenständen in der Schiff-
fahrt. Durch die Normung
wird sichergestellt, dass die
Produkte über das notwen-
dige Maß an Sicherheit ver-
fügen, im Fall der Rettungs-
ringe also z.B. über aus-
reichenden Auftrieb, richtige
Größe und auffallende Farb-
gebung. Gleichzeitig können
durch genormte Produkte
auch die Produktionskosten
gesenkt werden.

Rettungsringe in der Bin-
nenschifffahrt müssen nach
den Anforderungen der
RheinSchUO der Norm EN
14144 entsprechen. Dazu
gehört auch, dass sie über
die entsprechende Kenn-
zeichnung verfügen. Als die-
se Vorschrift Anfang vorigen
Jahres in Kraft getreten war,
waren noch viele Rettungsrin-
ge im Handel, die „nur“ nach

Eine Kennzeichnung muss vorhanden sein.

Absturzsicherung von Stapeln
Neue Sicherung bei Bodenblocklagerung

Die RSB LOGISTIC GMBH
betreibt u.a. die Lagerung 
von Bündelbriketts. Die Bo-
denblocklagerung hat eine
Länge von 35 m x 27 m, Höhe
ca. 5 m. Diese Blöcke müs-
sen aus Qualitätsgründen vor
Sonneneinstrahlung geschützt
werden. Dazu werden sie mit
Planen abgedeckt. Für die
Ausführung der Arbeiten müs-
sen Mitarbeiter diese Blöcke
begehen. 

Bei Höhen von ca. 5 m be-
steht Absturzgefahr. Um die
Absturzgefahren bei der Bo-
denblocklagerung von Bün-
delbriketts aus dieser Arbeits-
höhe von ca. 5 m auszu-
schließen, wird bereits seit län-
gerer Zeit ein Mobilkran (20 t)
mit PSA-Absturzsicherung ein-
gesetzt.

Durch Betreiben weiterer
Lager musste sich der Arbeits-
schutzausschuss Gedanken
über eine für den täglichen
Einsatz praktikable Lösung
machen. Schnell stellte sich
durch die Mitwirkung der Mit-
arbeiter (Anwender) heraus,
dass eine Konstruktion in Form
einer Palette, die mit einem
Standrohr und einem Einhän-
gereifen, der in einer Höhe
von 1,5 m und wie eine Bün-

Ein Mobilkran wird für die Lagerarbeiten eingesetzt.

delpalette im Stapel einge-
baut wird, die optimale Lö-
sung ist.

Nachdem ein Prototyp einer
Sicherungspalette gefertigt
wurde, erfolgten mehrere pra-
xisnahe Versuche mit einem
Dummy, die durch die Berufs-
genossenschaft für Fahrzeug-

haltungen vor Ort begleitet
wurden.

Nach erfolgreicher Erpro-
bung wurden ca. 60 Siche-
rungspaletten in Auftrag ge-
geben und im Laufe der Zeit in
die Bodenblocklagerung ein-
gebaut. Diese Form der Ab-
sturzsicherung wurde von den

Mitarbeitern gut angenom-
men und verhindert die Ab-
sturzgefahren. 

Besonders hervorzuheben
ist, dass Mitarbeiter sich bei
der Entwicklung der Siche-
rungspalette mit eingebracht
haben. Dies wurde durch eine
Prämie für die Idee honoriert.

Kontakt zur Familie bleibt
Gut betreut im Schifferkinderheim Würzburg

Die Betreuung von Kleinkin-
dern ist in den letzten Mona-
ten heftig diskutiert worden.
Dabei hat die Diskussion ge-
zeigt, dass die Kinder beides
brauchen: Die Familie, aber
auch den Kontakt mit Gleich-
altrigen. Früher war es viel-
fach möglich, diesen Kontakt
innerhalb der Familie zu ha-
ben, denn viele Kinder hatten
mehrere Geschwister, oftmals
lebten Cousins und Cousinen
mit oder in unmittelbarer
Nähe und es gab Nachbars-
kinder, sodass hier Kontakte
leichter möglich waren. 

Die Diskussion hat aber
auch gezeigt, dass viele Fami-
lien gar keine Wahl haben.
Dies gilt auch oft für Binnen-
schiffer. Viele Frauen sind hier
eingebunden in den Betrieb
an Bord, sie haben ein Patent
und bilden zusammen mit
ihrem Mann ein Team, das ge-
meinsam den „Laden“ am 
Leben erhält. Sobald dieses
Team nicht mehr allein ist, son-
dern Kinder hat, stellt sich die
Frage: Bleibt die Mutter an
Land und kümmert sich um die
Kinder, oder bleibt sie an Bord
und wer versorgt dann die
Kinder?

Hier bieten Schifferkinder-
heime eine Lösung. Es handelt
sich dabei um spezielle Ein-
richtungen für Kinder von Bin-
nenschiffern. Binnenschiffer-
Kinder haben dort die Mög-
lichkeit, in familienähnlichen
Gruppen betreut und erzogen
zu werden. Familienähnlich
heißt, die Kinder sind in über-
schaubaren Gruppen unter-
gebracht, Kinder verschiede-
nen Alters leben gemeinsam,
gehen zur Schule und verbrin-

gen ihre Freizeit miteinander.
So zum Beispiel im Schifferkin-
derheim in Würzburg. 

Die Einrichtung am westli-
chen Stadtrand von Würzburg
bietet dafür gute Vorausset-
zungen: Die Kinder haben die
Möglichkeiten, entsprechend
ihren Fähigkeiten eine ad-
äquate Schule zu besuchen,
Hausaufgabenbetreuung und
Unterstützung inklusive. Aber
nicht nur die kognitiven Fähig-
keiten werden unterstützt, son-
dern die Kinder haben im
Schifferkinderheim die Mög-
lichkeit, sich aktiv in eine
Gruppe einzubringen. Sie ler-
nen Gemeinschaftsgefühl zu
entwickeln, aber auch ihre 
eigenen Interessen in einer
Gruppe anzusprechen und
durchzusetzen. 

Ein weiteres Anliegen ist die
sinnvolle Freizeitgestaltung.
Die Kinder werden bei der
Ausübung von Hobbys unter-

stützt, sportliche Fähigkeiten
werden aktiviert, aber auch
der Umgang mit Computern,
modernen Kommunikations-
mitteln und Geld wird gelernt.
Kurz, die Kinder werden nicht
nur betreut, sondern die Ent-
wicklung und Erziehung zu 
toleranten, einfühlsamen und
selbstbewussten Menschen
wird durch das pädagogische
Personal unterstützt. 

Im Schifferkinderheim
Würzburg ist auch der Kontakt
zu den Familien wichtig. Das
Haus bietet den Kindern zwar
eine gute Unterbringung und
Betreuung, kann und will aber
die Familien nicht ersetzen. Es
bietet quasi die Geborgenheit
eines Ersatzzuhauses, damit
die Eltern ohne schlechtes Ge-
wissen ihrem Beruf nachgehen
können und die Kinder gut
versorgt wissen.

Weitere Infos: www.schiffer-
kinderheim-wuerzburg.de.

Zusammensein in der Gruppe gehört zum Wohnen im Schifferkinderheim.

Brückenanfahrten stoppen
In letzter Zeit häufen sich

Meldungen über Brückenan-
fahrten insbesondere auf den
Kanälen.

Neben den immensen Schä-
den am Steuerhaus kommt 
es meist auch zu schweren 
Personenschäden, teils mit

tödlichem Ausgang.  Der
„Fahrensmann“ möchte an
dieser Stelle auf eine gemein-
same Aktion der Wasser-
schutzpolizei und der Wasser-
und Schifffahrtsverwaltung in
Nordrhein-Westfalen und 
Niedersachsen hinweisen, die

sich zum Ziel gesetzt hat,
durch Aufklärung die Bin-
nenschiffer aufmerksamer an
Brücken heranfahren zu las-
sen.

Wir denken, dass diese Ak-
tion Unterstützung von allen
Seiten verdient!

ThyssenKrupp setzt
auf Rotterdam

Thyssen Krupp Steel (TKS)
investiert in den Ausbau der
Kapazitäten beiderseits des
Atlantiks. Ab 2009 werden aus
dem derzeit gebauten Stahl-
werk in Brasilien jährlich 2,1
Mio Tonnen Rohstahlbram-
men zur Flachstahlverarbei-
tung verschifft. TKS will den
Umschlag über Rotterdam ab-
wickeln. Die dortige Hafen-
gesellschaft wird die Infra-
struktur schaffen. Das Logis-
tikunternehmen Steinweg soll
ein modernes Umschlagtermi-
nal mit Lager- und Krananla-
gen errichten.

Widerstand gegen
Kanalausbau

Ein „in höchstem Maße ver-
antwortungsloses Handeln“
wirft die Bürgerinitiative „Pro
Kanallandschaft Kleinmach-
nower Schleuse“ Bundesver-
kehrsminister Wolfgang Tie-
fensee (SPD) und der Schiff-
fahrtsverwaltung vor. Begrün-
dung: Angesichts des Klima-
wandels „müssten umgehend
alle Schritte und Maßnahmen
zur weiteren Realisierung des
Verkehrsprojekts ,Deutsche
Einheit 17’ gestoppt werden“.  

Karla Peijs 
koordiniert Euro-
Wasserstraßen

Zur Koordinatorin für die
europäischen Wasserstraßen
ernannte die EU-Kommission
die ehemalige niederländi-
sche Verkehrsministerin Karla
Peijs, die von 1989 bis 2003
auch Mitglied des Europäi-
schen Parlaments war. Die
neue Funktion wurde im 
Rahmen des NAIADES-Pro-
gramms geschaffen, um Prob-
leme und Hindernisse auf Eu-
ropas Flüssen und Kanälen
zügig zu beseitigen. Auf Peijs
wartet genügend Arbeit, wie
der geplante Kanal Seine-
Nord, der Ausbau der Donau
sowie die verbesserte Befahr-
barkeit von Elbe, Maas und
Rhein.
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Wie es in der Vergangenheit der
Fall war, entstammt die Unfall-
Chronik auch diesmal wieder den
Unfallanzeigen und ärztlichen
Unfallmeldungen, die bei der Be-
rufsgenossenschaft für Fahrzeug-
haltungen eingehen. Aus Daten-
schutzgründen erscheint lediglich
eine anonymisierte Form. Im We-
sentlichen wird jedoch die Ori-
ginalmeldung wiedergegeben.

�
Die Besatzung war mit leeren
Schubleichtern auf der Fahrt. Die
Mitarbeiter waren mit Reinigungs-
arbeiten beschäftigt. Beim Abfe-
gen der Schubleichter wurde
durch eine Windböe loser Sand
aufgewirbelt, den einer der Ma-
trosen ins Gesicht und ins Auge
bekam. Ausspülen mit Wasser
brachte keinen Erfolg, sodass der
Matrose ein Krankenhaus auf-
suchen musste.

�
Beim Einschalten der Schleifhexe
hat sich die Maschine selbststän-
dig auf dem Boden in Bewegung
gesetzt. Dabei sind Steinsplitter
freigesetzt worden und dem Ka-
pitän ins Auge geraten.

�
Durch einen heftigen Windstoß
fiel die Türe im Salon zu und
klemmte den Daumen des Auszu-
bildenden, sodass es zu einer
Quetschung kam.

�
Für die Aufladung der Starterbat-
terien musste ein Ladegerät aus
dem Bugraum geholt werden.
Beim Öffnen der Bugraumklappe
fiel diese zurück und dem Matro-
sen den Fuß. Dabei zog er sich 
einen Bruch des großen Zeh zu.

�
Der Matrose des Fahrgastschiffes
ist mit dem Bein zwischen Bord-
und Schleusenwand geraten. Er
zog sich eine Prellung zu.

�
Beim Lösen der Koppelwinde auf
dem Achterschiff konnte der Steu-
ermann seine Hand nicht schnell
genug zurückziehen. Das schnell
laufende Handrad der Winde
schlug mit einer Speiche auf den
rechten Handballen des Mitarbei-
ters. Bei der Kontrolle im Kran-
kenhaus wurde eine Prellung fest-
gestellt.

�
Bei der Deckenmontage in der 
Lounge trat der Maschinist neben
die Trittstufe der Standleiter und
stürzte ab. Dabei fiel er auf den
kleinen Finger seiner rechten
Hand und kugelte sich diesen aus.

�
Beim Ablegen von der Anlegstelle
machte der Fährführer eine 90°-
Drehung entgegen dem Flusslauf.
Dabei gab er mit der einen Hand
Vollgas und hielt mit der anderen
das Steuerrad. Plötzlich schlug
das Steuer herum und verletzte
den Fährmann am Handrücken.
Er zog sich eine Prellung und 
einen Bruch am Handrücken zu.

�
Der Mechaniker zog sich im Ma-
schinenraum eine Verletzung am
Schienbein zu. Diese versorgte er
selbst mit Jodsalbe. Ein paar Tage
später entzündete sich die Wun-
de. Durch mangelnde Verständi-
gung, der Verletzte spricht kein
Deutsch und der Mittelsmann
nicht die Sprache des Verletzten,
konnte nicht festgestellt werden
ob Tetanusschutz gegeben war.

�
Beim Befahren des Mittellandka-
nals begann der Bootsmann auf
dem Lukendach mit Reinigungsar-
beiten. Der Bootsmann bemerkte
nicht die niedrige Brücke. Trotz
eingeleitetem Stoppmanöver
konnte der Unfall nicht mehr ver-
hindert werden. Der Bootsmann
zog sich eine Platzwunde am
Kopf zu.

Bedingungen für Jungtaucher
Feste Regeln für die Fortbildung

Am 1. Juni 2000 trat die
„Verordnung über die Prüfung
zum anerkannten Abschluss
Geprüfter Taucher/Geprüfte
Taucherin“ (TauchPrV) in Kraft.
In der Folge wurde die Unfall-
verhütungsvorschrift „Taucher-
arbeiten“ (BGV C 23) dahin-
gehend geändert, dass die
Ausbildung von Tauchern 
in sog. Taucherlehrbetrieben
entfallen ist. Zuständige Stel-
len für die Umsetzung der zu-
vor genannten Verordnung
sind die Industrie- und Han-
delskammern. 

Unabhängig von dieser Re-
gelung, ist die Unfallverhü-
tungsvorschrift „Taucherarbei-
ten“ nach wie vor gültig und
regelt unter anderem die  An-
forderungen an die Durch-
führung der Arbeiten unter
Wasser. In den §§ 9 und 10 der
BGV C 23 sind insbesondere
die Regelungen zur Zusam-
mensetzung und Qualifikation
der einzusetzenden Taucher-
gruppe beschrieben.

Nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 sind
als Taucher nur Personen ein-
zusetzen, die den Abschluss
„Geprüfter Taucher/Geprüfte
Taucherin“ nachgewiesen ha-
ben. Sinn dieser Forderung ist
es, das Risiko bei den Arbeits-
einsätzen unter Wasser durch
eine entsprechende Qualifika-
tion des Personals zu minimie-
ren.

An dieser Stelle ist die Frage
zu beantworten, wie die prak-
tische Ausbildung von Tau-
chern, den sog. Jungtauchern,
die entsprechend der Fortbil-
dungsverordnung fortgebildet

werden sollen, umgesetzt 
werden kann. Da dies notwen-
digerweise auch mit Unter-
wasserarbeiten der fortzu-
bildenden Jungtaucher ver-
bunden sein muss, hat das
Sachgebiet Taucherarbeiten
des Fachausschusses Tiefbau
dazu ein entsprechendes Ver-
fahren für den Einsatz von
Jungtauchern entwickelt. 

Das Verfahren sieht vor,
dass das Taucherunterneh-
men, das einen Jungtaucher
fortbilden will, bei der zustän-
digen Berufsgenossenschaft
einen formlosen Antrag auf
Ausnahmegenehmigung von 
§ 10 Abs. 1 Nr. 2 BGV C 23 für
den Betreffenden stellt. Hier
sind eine Kopie des Fortbil-
dungsvertrages und der gülti-
gen Bescheinigung für die ar-
beitsmedizinische Vorsorge
nach dem berufsgenossen-
schaftlichen Grundsatz G 31

Regeln für 
Jungtaucher
Überdruck beizufügen. Nach
positiver Prüfung der Unter-
lagen erfolgt die Erteilung ei-
ner Ausnahmegenehmigung,
die an folgende definierte Ein-
satzbedingungen für den
Jungtaucher geknüpft sind:
1. Der Jungtaucher darf 

– während der ersten 100
Tauchstunden der Fortbil-
dung und 
– bei Arbeiten mit beson-
deren Erschwernissen nach
§ 23 BGV C 23 – während
der gesamten Fortbildung

nur zusammen mit einer
vollständigen Tauchergrup-
pe nach § 9 BGV C 23 Tau-
cherarbeiten durchführen.

2. In einer Tauchergruppe
darf nur ein Jungtaucher
beschäftigt werden.

3. Der Jungtaucher hat inner-
halb der ersten sechs 
Monate seiner Fortbildung
mit der überbetrieblichen
Fortbildung gemäß § 4 
Abs. 2 TauchPrV zu begin-
nen.

4. Für den Jungtaucher ist ein
Taucherdienstbuch gemäß 
§ 16 Abs. 2 BGV C 23 anzu-
legen. In diesem Taucher-
dienstbuch ist die Teilnahme
an den überbetrieblichen
Fortbildungslehrgängen
nach § 4 Abs. 2 TauchPrV
durch die ausbildende Stelle
einzutragen.

5. Im Übrigen gelten für den
Jungtaucher die Bestimmun-
gen der Unfallverhütungs-
vorschrift „Taucherarbeiten“
BGV C 23.
Die Ausnahmegenehmi-

gung hat der Jungtaucher mit-
zuführen. Der Einsatz von nicht
„Geprüften TaucherInnen“ ist
ohne Ausnahmegenehmigung
unzulässig und stellt einen Ver-
stoß gegen die Unfallverhü-
tungsvorschrift Taucherarbei-
ten dar, der die sofortige
Einstellung der Arbeiten an
der Tauchstelle zur Folge ha-
ben kann.

Sollten Sie weitere Fragen
zur Verfahrensweise haben,
sprechen Sie bitte Ihren zu-
ständigen Technischen Auf-
sichtsbeamten an.

Taue können zur
Peitsche werden
Unfälle oft auch durch Drähte

Der Umgang mit Drähten und Tauen gehört zum Alltag, ist aber nicht 
ungefährlich.

In der heutigen Binnen-
schifffahrt sind die häufigsten
Arbeitsunfälle beim Festma-
chen, sei es an Liege- und
Löschstellen oder in Schleu-
sen, in Verbindung mit Che-
miefaserseilen (nachfolgend
auch Taue genannt) zu beob-
achten. Diese Unfälle sind oft
folgenschwer.

Taue aus Chemiefaser ha-
ben in der Handhabung
große Vorteile. Sie sind leicht
und schmiegsam und können
wunderbar verstaut werden.
Das Belegen derartiger Taue
auf Pollern, sogar auf Einzel-
pollern, bereitet nach etwas
Übung kaum Schwierigkeiten.
Diese Taue können auch in ei-
nem gewissen Umfang „Ener-

tauen nicht ausgeschlossen,
sie werden jedoch häufiger
bei Arbeitsunfällen mit Dräh-
ten gemeldet. Drahtseile 
müssen „lehnig“ (schmiegsam)
sein (BGV D19).

Die Handhabung ist jedoch
nicht mit den zuvor genannten
Tauen zu vergleichen. Das Ge-
wicht der Drahtseile ist ein
Vielfaches. Schwerste körperli-
che Arbeit ist beim Umgang
mit Koppeldrähten und schwe-
ren Drahtseilen gefordert. Die
Persönliche Schutzausrüstung
(PSA) – Arbeitsschutzhand-
schuhe – ist bei jedem Um-
gang mit Seilen zu tragen. An-
gebracht sind derbe lederne
Fäustlinge. Drahtspleiße und
Drahtenden sind zu bekleiden.

gie“ aufnehmen. Nach dem
Ausfahren einer Spring mit
Maschinenkraft und dem Set-
zen einer Gegenleine (sei es
Vorleine oder Achterspring)
gestatten sie ein ruhiges Lie-
gen. Aber genau hier liegt ei-
ne hohe Unfallgefahr. Die in
den „gespannten“ Tauen ge-
speicherte Energie wird beim
Lösen der Belegung schlagar-
tig frei. Die „losen“ Taue und
insbesondere Seilenden wer-
den zu Peitschen.

Ruhiges Liegen

Beim Festmachen in Schleu-
sen mit Chemiefasertauen ist
das Fahrzeug oder der Ver-
band zunächst immer mit 
Maschinenkraft ständig zu
machen. Zum Abstoppen
(Ständigmachen) eignen sich
derartige Seile nicht. Bei fes-
ten Nischenpollern in Schleu-
sen sind die Taue ständig zu
beobachten und gegebenen-
falls nachzuführen. Die Unfäl-
le werden meist mit Begriffen,
wie „unter Spannung gelöst“,
„Tau sprang frei“, „beim
Schleusen gerissen“, „beim
Festmachen vom Seil getrof-
fen“ usw. in den Schilderungen
beschrieben. Die Verletzungen
sind Prellungen, sehr oft
schmerzhafte Brüche der
Gliedmaßen, mit zum Teil blei-
benden Behinderungen, aber
auch schwere innere Verlet-
zungen.

Die Abstimmung zwischen
Schiffsführung und Mann-
schaft an den Festmachesta-
tionen muss ständig gegeben
sein. Umsichtiges Arbeiten al-
ler Beteiligten ist oberstes Ge-
bot.

Offene Wunden sind bei
Unfällen mit Chemiefaser-

Einzelne Drahtspitzen (soge-
nannte Läuse) sind zu ent-
fernen, gegebenenfalls sind
die Drähte von Bord zu 
nehmen und durch neue zu er-
setzen. Die Pflege und Kon-
trolle darf sich nicht nur auf
die Antriebsfahrzeuge be-
schränken, sondern muss auch
auf besatzungslosen Leichtern
durchgesetzt werden. Nur 
so werden Risswunden ver-
mieden.

Die Forderung, „Versicherte
haben beim Arbeiten mit Sei-
len darauf zu achten, dass sie
nicht in einer Schlinge stehen“,
wird oft beschmunzelt – „so 
eine Uraltvorschrift“. Seiltrom-
meln, Seilkörbe gemäß DIN
EN 12339 usw. haben diese

Nie in die Schlinge

Gefahr beträchtlich verrin-
gert, aber weder Termindruck
noch andere Umstände dür-
fen das sofortige Ausdrehen
und Ausschlagen von ver-
drillten Drähten verhindern,
denn aufspringende, sich ver-
hakende Drahtseilschlingen
werden bei der nächsten Be-
nutzung zur tödlichen Falle.
Diese Gefahr ist nicht „uralt“,
sondern erstaunlich zeitnah,
wie abgetrennte Gliedmaße
belegen. 

Die Arbeit mit Seilen und
Drähten muss bei den Unter-
weisungen der Versicherten
gemäß § 4 BGV A1 –
„Grundsätze der Prävention“
– nicht nur bei Neueinstellun-
gen und Auszubildenden, son-
dern auch bei „alten Hasen“
regelmäßig berücksichtigt
werden, denn ein Teil der ge-
meldeten Unfallopfer beim
Umgang mit Tauen und Dräh-
ten sind Schiffsführer.

Unsere Haut hat zahlrei-
che Aufgaben: Sie schützt
vor Verletzungen und Wär-
meverlust und reguliert die
Körpertemperatur. 

Binnenschiffer sind im
Sommer fast immer sonnen-
gebräunt. Das sieht zwar
gut aus, aber vielen ist nicht
bewusst, dass die UV-Strah-
len unserer Sonne nicht nur
wohl tun und für einige Vor-
gänge in unserem Körper
nützlich sind (z.B. Stim-
mungsaufhellung, Knochen-
aufbau).

Übermäßige und lang-
fristige Einwirkung von 
Sonnenstrahlen kann Haut-
krebs verursachen. 130.000
Menschen bekommen in
Deutschland diese Diagno-
se jährlich – für einige ist sie
tödlich. Gute Argumente, ei-
nen Sonnenbrand zu ver-
meiden. Weitere mögliche
Folgen intensiver und über-
mäßiger Sonneneinstrah-
lung: vorzeitige Hautalte-
rung inklusive Falten und
Altersflecken, Horn- und
Bindehaut-Entzündungen
des Auges, „Grauer Star“,
Sonnenallergie mit Entzün-
dungsreaktionen, Quaddel-
bildung und Juckreiz.

Wer im Freien arbeitet,
sollte sich deshalb im Som-
mer nicht ausziehen, son-
dern anziehen. Je dunkler
der Stoff und je dichter das
Gewebe, desto besser sein
UV-Schutz. Lange, leichte
Jeans, lange Ärmel, Kopf-
bedeckung mit Nacken-
schutz und eine hundert
Prozent UV-undurchlässige
Sonnenbrille bieten Schutz.
Mit speziellen Sonnen-
schutztextilien können zu-

mehr. Insbesondere wenn
das Sonnenschutzmittel z.B.
am Strand längere Zeit star-
ken Sonneneinstrahlungen
oder großer Hitze ausge-
setzt war oder durch Sand-
körnchen verunreinigt ist,
sollten Sie sich nicht mehr im
nachfolgenden Sommer da-
mit eincremen.

Ungeöffnet sind Kosmeti-
ka, auf denen kein Verfalls-
datum angegeben ist, min-
destens 30 Monate lang
haltbar. Ansonsten muss ein
Mindesthaltbarkeitsdatum
angegeben sein.

Um Verbrauchern die Be-
nutzung von Kosmetika –
wozu auch Sonnencreme
zählt – zu erleichtern, ist im
März 2005 europaweit eine
neue Kennzeichnungsvor-
schrift in Kraft getreten. Da-
nach muss auf allen Kosme-
tikprodukten, die länger als
30 Monate haltbar sind, ei-
ne Frist angegeben werden,
wie lange diese nach dem
Öffnen bei sachgemäßem
Gebrauch haltbar sind.
Dargestellt wird das Symbol
eines geöffneten Cremetie-
gels und die Zeitangabe in
Monaten, wie „6 M“ für
sechs Monate. Um die
Übersicht zu behalten, emp-
fiehlt es sich, bei Anbruch
das Öffnungsdatum auf
dem Produkt zu vermerken.
Eine Garantie für die Halt-
barkeit bedeutet dies je-
doch nicht. Wärme, Luftzu-
tritt und Verunreinigungen
verkürzen die Aufbewah-
rungsdauer. Nach wie vor
entscheidet damit auch die
richtige Handhabung über
die Haltbarkeit der Pro-
dukte.

Neue Hautschutzcreme 
für den neuen Sommer

dem UV-Schutzfaktoren
(UPF) erreicht werden. Tra-
gen Sie Sonnenschutzcreme
mit einem hohen Faktor auf
die offenen Hautpartien
auf. Hautschutz tut nicht
weh, ist aber nützlich.

Taugt die Creme vom
letzten Jahr?

Jedes Jahr stellt sich die
Frage: Ist die Sonnencreme
aus dem letzten Jahr noch
verwendbar? Woran erken-
nen Sie, ob Ihre Creme vom
letzten Jahr noch gut ist?
Dies ist wie so oft nicht ganz
eindeutig mit ja oder nein
zu beantworten. Wer auf
Nummer sicher gehen will,
verwendet angebrochene
Produkte aus der vergan-
genen Saison lieber nicht

Was ich den 
Arzt mal 

fragen wollte

?
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Mit heftigem Gruseln sieht
Cynthia Wellborn das Fahn-
dungsbild des schrecklichen
Juwelenräubers im Fernsehen.
Nicht im Traum würde sie auf
den Gedanken kommen, ge-
nau mit diesem Mann friedlich
unter einem Dach zu leben.
Doch plötzlich ereignet sich
ein Unfall . . .

Der Mann in schwarz 
trug eine Furcht einflößende
Froschmaske und einen riesi-
gen Revolver. Und obwohl das
Bild der Überwachungskame-
ra reichlich unscharf geraten
war, vermittelte es den intensi-
ven Eindruck von Bedrohung
und Gefahr.

„Der Täter erschien gestern
gegen 11.52 Uhr in einem Ju-
weliergeschäft an der Kings-
bury-Avenue, bedrohte den al-
lein anwesenden Inhaber mit
einer großkalibrigen Waffe
und erbeutete Schmuck im
Wert von fast 200.000 Pfund“,
erklärte der Fernsehsprecher.
„Die Polizei bittet um Hinweise
unter . . .“

„Schrecklich!“, murmelte
Cynthia Wellborn, kuschelte
sich in die starken Arme Wal-
ter Hackworths und starrte
ängstlich auf den Bildschirm.
„Was es doch für furchtbare
Menschen gibt!“

„Wirklich!“, bekräftigte Wal-
ter. „Hoffentlich wird der Kerl
bald gefasst! Man traut sich ja
kaum noch auf die Straße. –
Apropos: Wolltest du nicht zu
deinem Bridge-Abend?“

„Aber ja! Das hätte ich doch
beinahe vergessen!“

Bei Cynthia ging immer alles
ganz schnell. Noch während
sie erschrocken die Hände vor
den Mund schlug, sprang sie
bereits auf und rannte in den
Flur. Schon hatte sie Straßen-
schuhe und Jacke angezogen,
schon war sie wieder da und
drückte ihrem Walter einen
Abschiedskuss auf den Mund.

Dann fegte sie aus dem Haus,
und die Tür fiel hinter ihr
geräuschvoll ins Schloss.

Walter lauschte, wie das
Motorengeräusch in der Ferne
verklang, wartete aber auch
dann noch über fünf Minuten.
Meistens hatte Cynthia in ihrer
hektischen Art irgendetwas
vergessen und kam noch mal
zurück. Nachdem das diesmal
aber nicht der Fall zu sein 
schien, schaltete er den Fern-
seher aus und ging nach
oben. Dort holte er zunächst
seinen kleinen, aber feinen
Fotoapparat aus dem Schrank
im Flur. Dann machte er sich
im Schlafzimmer am Kleider-
schrank zu schaffen, klappte
eines seiner Bodenbretter
hoch und schob eine weitere
Holzplatte beiseite. Darunter
kam, neben einer Froschmas-
ke und einem riesigen Revol-
ver, ein prall gefülltes Lei-
nensäckchen zum Vorschein.

Walter nahm den kleinen
Beutel und schüttelte seinen In-
halt auf das Bett. Sofort war
das Zimmer erfüllt vom Fun-
keln und Gleißen hunderter
Diamanten und zahlloser gol-
dener Schmuckstücke. Walter
gönnte sich einen Augenblick,
um diesen Anblick zu ge-
nießen, dann machte er sich
an die Arbeit. Stück für Stück
fotografierte er die Juwelen,
um sie anschließend wieder in
dem Säckchen zu versenken.
Mit den Bildern, die er in sei-
nem eigenen Fotolabor im
Keller entwickeln wollte, ge-
dachte er in den nächsten Ta-
gen zu einem Hehler nach
London zu fahren. Das war
wesentlich ungefährlicher, als
den heißen Schmuck mit sich
herumzuschleppen.

Er hatte gerade das letzte
Bild im Kasten, als er plötzlich
Geräusche aus dem Unterge-
schoss hörte. Alarmiert horch-
te er auf. War da jemand? 

lich schon Georg V. während
einer Jagdpause als Rücken-
stütze gedient hatte. Hoch
oben rauschte der Wind in
den Kronen, und weiter weg
sang ein Vogel. Sonst war al-
les ruhig.

Trotzdem überzeugte sich
Walter mehrfach, dass er al-
leine war zwischen den hohen
Bäumen. Dann erst räumte er
die trockenen Äste weg, die er
über den Eingang des längst
verlassenen Fuchsbaus unter
den Wurzeln des Baumes ge-
legt hatte, und schob den Beu-
tel mit den Juwelen hinein, so-
weit sein Arm reichte.

Eine halbe Stunde später
war er schon wieder am Ran-
de des Waldes, und weil alles
so prima lief, sah er keinen
Grund, nicht noch ein bisschen
im Forstkrug einzukehren. Hier
verkehrten viele interessante
Gestalten, hagere Heidebau-
ern und knorrige Waldarbei-
ter, und außerdem war es im-
mer gut zu wissen, wann die
nächsten Gesellschaftsjagden
anstanden. An diesen Tagen
blieb Walter dem Wald näm-
lich lieber fern. Nicht selten
ging nämlich mit manchem
Einheimischen das Jagdfieber
durch, und dann wurde auf al-
les geschossen, was sich be-
wegte.

Heute war es in der urigen
Gaststätte besonders interes-
sant, und das Ale schmeckte
einfach ausgezeichnet.  Es war
daher schon ziemlich spät, als
Walter – glücklich und etwas
schwankend – sein Häuschen
in der Vorstadt erreichte. Trotz
seines getrübten Bewusstseins
fielen ihm sofort die kleinen
orangen Scherben auf, die
vor seinem Haus auf der
Straße lagen und im Laternen-
licht geheimnisvoll funkelten.
Was hatte das denn zu bedeu-
ten? Walter betrachtete sich
das Glitzerspiel für einen Mo-

ment, dann zuckte er die Ach-
seln und schlurfte zu seiner
Haustür.

Nachdem er sich eine Weile
vergeblich bemüht hatte, den
Haustürschlüssel ins Schloss zu
fummeln, wurde die Tür von
drinnen geöffnet.

„Wo kommst du denn jetzt
erst her?“, fragte Cynthia halb
besorgt, halb ärgerlich. „Ich
dachte, du wolltest nur für eine
Stunde einen Waldspazier-
gang machen?“

„Ich habe noch etwas Wirt-
schaftswissenschaft betrie-
ben“, brummte Walter, trat ein
und schob die Haustür zu.
„Was ist denn da draußen
passiert?“

„Oh Darling, stell dir vor!
Da sind heute Abend zwei Au-
tos zusammengestoßen. Direkt
vor unserer Tür! Da war viel-
leicht was los! Und dann die-
ser nette junge Polizist!“

„Was war mit dem?“, fragte
Walter. Er hatte das Interesse
an der Sache bereits verloren
und zog seine Schuhe aus.

„Der sollte den Unfall auf-
nehmen und hatte seinen Foto-
apparat vergessen. Da hab’
ich ihm deinen geliehen. Ich
hoffe, du hast nichts dagegen.“

„Nein, nein, natü... äh, was
ist mit dem Film, der noch drin
war?“

„Keine Angst, den kriegst du
wieder! Sie wollten ihn sofort
entwickeln und dir den Teil,
auf dem deine Bilder sind, so
schnell wie möglich zurück-
bringen!“

Vor dem Haus ertönte das
Geräusch heftigen Bremsens,
gleich darauf schlugen Au-
totüren.

Da kam die Polizei, vermutete
Walter, und in Anbetracht seines
Gesamtzustandes verwarf er 
jeden Gedanken an eine mög-
liche Flucht. Und das wahr-
scheinlich nicht, um ihm seinen
Teil des Films zu bringen.

Der Mann hinter
der Maske
VON JOHN STEDINGER

Fahrensmann-
Krimi

Für den Augenblick blieb al-
les ruhig. Sollte er sich geirrt
haben.

Nein! Denn plötzlich ertön-
ten rasche Schritte auf den Die-
lenbrettern des Flures, und eine
wohlbekannte Stimme rief:

„Scha-atz! Wo bist du
denn?“

Cynthia! Warum war die
denn schon wieder da. 
Diese Bridge-Abende dauer-
ten sonst immer bis spät in die
Nacht!

In Windeseile raffte Walter
alles zusammen und ließ es in
dem Versteck im Kleider-
schrank verschwinden. Dann
schaffte er es gerade noch,
den Fotoapparat wieder im
Schrank zu verstauen, bevor
seine Freundin die steile Trep-
pe hinauf kam.

„Nanu?“ Walter heuchel-
te Überraschung. „Ist der 
Bridgeabend schon zu Ende?“

„Er hat gar nicht erst ange-
fangen“, antwortete Cynthia.
„Melanie und Maria sind
krank. Also hab’ ich nur ein
bisschen mit Anne geplaudert,
und dann haben wir uns auf
nächsten Mittwoch vertagt.“

Der nächste Tag fand Wal-
ter in jenem weitläufigen
Waldgebiet, das offiziell Be-
zirksforst heißt, im Volksmund
aber „Wald der toten Män-
ner“genannt wird. Hier unter-
hielt er mehrere Erdverstecke,
in denen seine Beute sicher
ruhte, bis sie einen Abnehmer
gefunden hatte. 

Walter erreichte die riesige
Doppeleiche, deren einer
Stamm (der südliche) angeb-

Besondere Gewerbe der BGF
Unterwegs mit Motor- 
und Armkraft
Bootsvermieter haben vielfältiges Angebot

Binnenschifffahrt, da den-
ken wir meist an Güterschiff-
fahrt, an Schub- oder Tank-
schifffahrt, bei denen Ladung
kostengünstig und zuverlässig
von A nach B befördert wird.
Oder an die Fahrgastschiff-
fahrt mit Tagesausflug- oder
Kabinenschiffen. Zu den Versi-
cherten der BGF im Bereich
der Binnenschifffahrt gehören
aber auch all diejenigen, die
den Freizeitkapitänen ihr Was-
serfahrzeug für einen kleinen
Ausflug auf dem See oder ei-
ne längere Bootstour auf einer
Wasserstraße verleihen. Die

genaue Bezeichnung dieses
Gewerbezweiges lautet in der
schlichten Amtssprache: Ge-
werbemäßige Unterbringung
von Booten in Bootshäusern;
Vermietung unbenannter Ru-
der-, Paddel-, Segel-, Tret- und
Motorboote.

Es ist eine Branche, die
überwiegend in der recht kur-
zen Sommersaison Hochkon-
junktur hat. Wenn der Winter
endlich vorbei ist und alle er-
forderlichen Reparaturarbei-
ten an den Booten erledigt
sind, dann beginnt für die
Bootsvermieter die Saison.

Auf allen Seen, Flüssen,
Kanälen und auch auf den
zum Teil mit enormem Auf-
wand rekultivierten Tage-
bauen werden Boote in ver-
schiedenen Ausführungen für
wagemutige Freizeitkapitäne
zum Einsatz gebracht. Für die,
die eine etwas größere Reise
vorhaben, ist die Fahrt auf ei-
ner Motoryacht mit Kabinen
und Kojen und natürlich mit
der erforderlichen Technik ein
besonderes Erlebnis. Mit solch
einem „Schiff“ kann man
schon einmal wie ein richtiger
Kapitän für einige Tage unter-
wegs sein. Aufgabe des Ver-
leihers ist es, diese Boote in ei-
nem einwandfreien Zustand
an den jeweiligen Kunden zu
übergeben. Dafür sorgen bei
den etwas größeren Bootsver-
mietern unter anderem Elektri-
ker, Bootsbauer, Reinigungs-
kräfte, Motorenschlosser und
natürlich die allgemeinen Ser-
vicekräfte. Die Übernahme/
Übergabe an den Kunden er-
folgt in kurzer Zeit, in wenigen
Stunden muss alles gereinigt
sein, der Kraftstoff muss auf-
gefüllt werden, kleine Schä-
den sind zu beheben und den
neuen Charterern sind die
Boote freundlich zu erklären
und zu übergeben. Manchmal
gehört eine umfangreiche Ein-
weisung und praktische
Übungsfahrt dazu. 

Wer ein „bisschen Aben-
teuerurlaub“ erleben und da-
bei die Natur hautnah spüren
möchte, der bucht für einige
Tage ein Boot, das mit Muskel-
kraft bewegt wird und befährt
damit herrliche Fluss- und
Seenlandschaften. 

Ob auf der Lahn, von Lahn-
hof im Rothaargebirge bis zur
Mündung bei Lahnstein in den
Rhein oder beim Erkunden des
Ruhrtals, ob beim Befahren
der zahlreichen Wasserstra-
ßen in Mecklenburg, Bran-
denburg oder des Altmühltals
– überall sind die Bootsver-
mieter zu finden, die ganz 
besondere Boote anbieten.

Nicht einfach nur Paddelboote
schlechthin – es sind Kanadier
und Kajaks, die man mit etwas
Übung schnell beherrscht. Der
Service dieser Firmen ist um-
fassend. Da werden im Winter
die Boote häufig selbst über-
holt, es werden touristische
Angebote für eintägige oder
mehrtägige Fahrten mit Rück-
transfer angeboten. Bundes-
weit kann man sich diese An-
gebote per Internet aussuchen
und alle erforderlichen Bu-
chungen von zu Hause vor-
nehmen. Kundenservice steht
im Vordergrund. 

Bei der Berufsgenossen-
schaft für Fahrzeughaltungen

sind 1025 Unternehmen dieses
Gewerbezweiges registriert.
Erfreulich ist, dass wir in dieser
Branche nur wenige Unfälle
zu verzeichnen haben. 

Zugegeben, die Sommer-
saison ist kurz, dennoch sind
in der Nähe des Wassers 
vielfältige Gefahren vorhan-
den, wie zum Beispiel ein
möglicher Sturzunfall auf 
einem Bootssteg beim all-
gemeinen Umgang mit den
Booten. Deshalb sind auch 
bei Bootsvermietern grund-
legende Regelungen zum
Schutz zu treffen, damit es 
bei den niedrigen Unfall-
zahlen bleibt. 

Sicher mit dem Kanadier unterwegs – natürlich mit Rettungsweste.

Warten jetzt in vielen Parkanlagen auf Gäste: Ruder- und Tretboote.


